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Bernd Guggenberger/Claus Offe

Politik aus der Basis — Herausforderung der
parlamentarischen Mehrheitsdemokratie

Die großen Themen der politischen Philoso-
phie erlauben keine abschließenden Antwor-
ten. Zum Kreis solcher „auf ewig" fragwürdi-
gen Bestände gehört auch das Grundproblem
aller politischen Philosophie und aller politi-
schen Praxis: Wie wird aus Vielheit Einheit?
Welchen sozialen Ursachen, welchen poli-
tisch-institutionellen Wirkungszusammen-
hängen verdanken sich die spezifisch aggre-
gativen Leistungen des politischen Gemein-
wesens? Wie gelingt es, die empirische Viel-
heit der einzelnen mit ihren ganz unter-
schiedlichen Gefühlen, Meinungen, Vermö-
gen, Interessen und Aspirationen zu einem
aktionsfähigen Gesamtkörper zu „formieren"?
Ganz unabhängig von der jeweiligen Staats-
form und den besonderen historisch-politi-
schen Umständen — jeder Politiker, ob Dikta-
tor, Demokrat oder Dauerrevolutionär, muß
auf diese Frage eine erfolgsverbürgende „Ant-
wort" finden, damit aus der Vielheit der spon-
tanen Willenseinheiten ein zur Durchsetzung
verbindlicher Entscheidungen fähiger Wil-
lensverband wird. Bei der Gewährleistung
dieser politischen Grundfunktion der Wil-
lensvereinheitlichung wurde und werden
höchst unterschiedliche Wege beschritten,
die jeweils andere „Einigungsmittel" erfor-
dern: Zwang und Terror, Gottesgnadentum
und religiöse Gemeinschaft, Geschichte und
Nation, ideologische Geschichtszielbenen-
nungen und materielle Interessenüberein-
kunft, Expertenmeinungsmacht und Führer-
charisma und — last but not least — das für
die modernen demokratischen Verfassungs-
staaten dominante Mittel politischer Willens-
vereinheitlichung: der Mehrheitsentscheid.
Die mehrheitliche Entscheidungsfindung zielt
letztlich darauf ab, die Einheit des Ganzen
gegenüber dem Antagonismus der Teile zur
Geltung zu bringen. Wahlen und Abstimmun-
gen, bei denen auch die Minderheit sich
schließlich dem Mehrheitswillen fügt, sind
unter den Bedingungen modernen Regierens
für die Gesellschaftsbildung wie für die Exi-
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stenz und den Fortbestand des gesellschaftli-
chen Verbandes gänzlich unverzichtbar. Da-
bei trägt der Mehrheitsentscheid beidem
Rechnung: dem Freiheitsanspruch der Sub-
jekte und dem Verbindlichkeitsanspruch des
sozialen Ganzen. Er berücksichtigt den Füh-
rungs- und Konsensbedarf der Gesellschaft,
ohne das gleichermaßen unvermeidliche wie
sozial erwünschte Maß an Konflikt und indi-
vidueller Abweichung autoritativ einzuebnen.
Er befähigt die Gesellschaft zu einheitlichem
Handeln, ohne den Reichtum individueller
Vielfalt zu ersticken. Er ist zweifellos der
Mechanismus der Entscheidungsproduktion,
welcher sowohl der neuzeitlichen Entdek-
kung des Individuums, seiner Subjektqualitä-
ten als sozialem und politischem Handlungs-
träger, als auch dem kometenhaften Aufstieg
des Staats, dem dramatischen Anwachsen des
kollektiven Handlungsbedarfs in modernen
Gesellschaften, am deutlichsten entspricht. Er
strukturiert in geradezu „genialer" Einfachheit
den Meinungs- und Interessenstreit der Indi-
viduen und Gruppen, indem er ihn schließlich
in ein einheitliches Beschlußresultat einmün-
den läßt.

Die „modernen" politischen Systeme der kapi-
talistischen Industriegesellschaften des We-
stens tragen dem Problem der politischen
Versöhnung von Differenz und Einheit also
vor allem dadurch Rechnung, daß sie dem
Entscheidungsverfahren der Mehrheitsregel

, einen zentralen Platz zuweisen. Auf der einen
Seite ist „Modernität" in gewissem Sinne
gleichbedeutend mit struktureller und funk-
tionaler Differenzierung der Gesellschaft, also
mit einer Pluralität von koexistierenden In-
teressen, funktionalen Bezügen und Wertsy-
stemen, deren Vielfalt sich kaum dauerhaft
reglementieren und nicht einmal autoritär
oder totalitär gleichschalten und politisch
verantworten, ordnen oder in ein hierarchi-
sches Schema pressen ließe; jedenfalls ließe
sich ein solches Schema weder legitimieren
noch implementieren. Auf der anderen Seite
scheint aber gerade jene Differenziertheit
und Pluralität einen Einigungs-, Regelungs-,
Koordinierungs- und Lenkungsbedarf nach
sich zu ziehen, der weder ignoriert noch nach
dem Vorbild materiell „wahrer“ Norm-Er-



kenntnisse abgearbeitet werden kann. Die Be-
wältigung dieses politischen Dilemmas der
Modernität hat man sich nun davon verspro-
chen, daß man das unverzichtbare Maß an
Einheit nicht mehr über die materielle (und
zeitlich unlimitierte) theoretische „Erkennt-
nis" des politisch Richtigen zustande zu brin-
gen suchte, sondern vielmehr über die for-
melle und befristete empirische Feststellung
des mehrheitlich Präferierten. Diesem Ge-
gensatz entspricht der zwischen Parteien
als „Weltanschauungsparteien'' und Parteien
als programmpolitisch „opportunistischen"
Machterwerbsgruppen, die den Test ihrer em-
pirischen Mehrheitsfähigkeit laufend zu be-
stehen haben und sich demgemäß auf dessen
Bewältigung konzentrieren.
Die Einheit des politischen Gemeinwesens
wird nicht mehr auf zeitlich prinzipiell unli-
mitierte Wahrheitsansprüche gegründet, son-
dern auf zeitlich limitierte und sachlich spezi-
fizierte empirische Mehrheitsentscheidun-
gen, die immer vorläufig und revidierbar sind
und mithin die Differenz nicht auslöschen,
sondern bewahren und bestätigen.

Bei aller Konsequenz und Eleganz dieser auf
dem Prinzip der Mehrheitsdemokratie auf-
bauenden modernen Lösung des Problems
der politischen Versöhnung von Differenz
und Einheit bleiben zwei Fragen übrig, die als
solche zwar keineswegs neu sind, heute (ins-
besondere) in der Bundesrepublik jedoch eine
bemerkenswerte Virulenz zu entfalten schei-
nen. Es handelt sich erstens um die Frage, ob
im Rahmen dieser verfassungspolitischen
Problemlösung der Mehrheitsdemokratie
(und gegebenenfalls wie) gewährleistet wer-
den kann, daß tatsächlich nichts anderes als
die numerische Mehrheit der Staatsbürger
zum Konstituens der jeweils.amtierenden po-
litischen Eliten und ihres Herrschaftsrechts
wird. Denn andernfalls könnte es — wie etwa
in autoritären Regimes, die in Mehrheitsent-
scheidungen ebenfalls oft und gern Akklama-
tion und Scheinlegitimation suchen — dazu
kommen, daß zwar nicht explizite politische
Doktrinen, sehr wohl aber faktische Machtpo-
sitionen von gesellschaftlichen oder politi-
schen Minderheiten für den Inhalt politischer
Herrschaftsausübung maßgeblich werden.
Diese Frage bezieht sich also auf den Grad
und die Zuverlässigkeit, in dem bzw. mit der
die Gleichheitsnorm verwirklicht, die Agenda
der politischen Entscheidungsthemen „offen"
und die Freiheit der politischen Willensbil-
dung und Organisation verbürgt sind. Die an-
dere Frage betrifft zweitens das Problem, ob

im Rahmen der verfaßten Körperschaft des
Staatsvolkes damit gerechnet werden kann,
daß die Bindungskräfte einer historischen na-
tionalen Gemeinschaft faktisch stark genug
sind, um jedem Mitglied den Gehorsam ge-
genüber Mehrheitsenscheidungen abzunöti-
gen, ob also ein konstitutiver Konsens unter-
stellt werden kann, der die Vielzahl der Bür-
ger zu einem als existent betrachteten, erleb-
ten und gewollten Verband eint, — und in
welchen Grenzen gegebenenfalls das politi-
sche Recht der Mehrheit von diesem Konsens
gedeckt ist, bzw. welche konkreten Entschei-
dungen ihn umgekehrt brüchig werden las-
sen. Hier geht es also darum, die Tatsache zu
beherzigen, daß Mehrheiten nicht „von selbst’
im Recht sind, sondern nur dank einer vorpo-
litisch verankerten, aber nicht unzerstörbaren
kollektiven Identität, aus der sie ihr Recht der
Herrschaftsausübung wie aus einer Lizenz
herleiten.
Beide Fragenkomplexe sind schon in der
klassischen Begründung des Mehrheitsprin-
zips durch John Locke gegenwärtig. Er schuf
in der Kombination des Vertragsgedankens
mit der Annahme unveräußerlicher Grund-
und Menschenrechte die systematische Basis
für die ideen- und institutionenpolitische
Grundlegung der Mehrheitsregel als gesamt-
staatlichem Entscheidungsfindungsmuster.
Erst in diesem Begründungskontext erhält
die Mehrheitsregel die höheren Weihen ei-
nes „Prinzips“. Als technisches Instrument
kollektiver Willensermittlung hat sie eine
lange vordemokratische Tradition, die sich
von den im römischen (Adels-)Senat prakti-
zierten Abstimmungsverfahren über die Ent-
scheidungsfindung in den mittelalterlichen
Korporationen bis zur schließlichen Mehr-
heitswahl der Kaiser des Heiligen Römischen
Reiches erstreckt, welche die Goldene Bulle
von 1356 endgültig sanktionierte.
Zu fast allen Zeiten haben sich auch oligari-
sehe Regimes auf Verfahren nach der Mehr-
heitsregel gestützt. Erst dort, wo es wirklich
auch die substantielle Bevölkerungsmehrheit
ist, die mit Hilfe der Mehrheitsregel herrscht,
wird diese Regel zu einem qualitativen Krite-
rium der Herrschaftsausübung und ihrer
Rechtfertigung. Erst im demokratischen Ver-
fassungsstaat, der vorstaatliche Grund- und
Menschenrechte anerkennt und sichert und
in seinen Institutionen am Prinzip der politi-
schen Gleichheit aller Einzelglieder ausge-
richtet ist, gewinnt das Mehrheitsprinzip legi-
timierende Qualität, ja kann es zum Synonym
für Demokratie schlechthin werden.



Die demokratische Mehrheitsherrschaft war
für Locke die einzige Regierungsform, welche
das Spannungsverhältnis zwischen individu-
ellem Freiheitsanspruch und kollektiver Re-
gelungsbedürftigkeit nach beiden Seiten an-
gemessen berücksichtigt und damit das kon-
tradiktorische Verhältnis von Freiheit und
Herrschaft im Modus der „politischen Frei-
heit" überwindet. Sein beredtes Plädoyer für
die „Rechte der Mehrheit“ verbindet erstmals
wert- und zweckrationale Argumente: Die
Mehrheitsentscheidung ist, als technische
Verfahrensregel, unverzichtbar zur Produk-
tion von Entscheidungen, da Einstimmigkeit
und individueller Zustimmungsvorbehalt
nach dem Muster des berüchtigten „liberum
veto" das Zustandekommen von Entscheidun-
gen überhaupt blockieren würden; sie ist es
jedoch nur im Rahmen einer Herrschaft der
Freien und Gleichberechtigten. Im Rahmen
einer anderen politischen Ordnung, für die
politische Freiheit nicht essentiell wäre,
würde nicht die Mehrheitsentscheidung den
Zusammenhalt des Gesamtkörpers verbür-
gen, sondern, wie etwa noch bei Hobbes, aus-
schließlich die „auctoritas" und die von ihr
ausgehende Furcht. Für Locke genügt es, daß
die Mehrheit zustimmt, weil die Zustimmung
aller praktisch nicht möglich ist; andererseits
muß es aber eine Mehrheit sein, die für alle
verbindlich beschließt, weil sonst die Freiheit
unerträglich beschnitten würde.

Locke begründet jedoch nicht nur die Alter-
nativlosigkeit der Mehrheitsregel in der De-
mokratie, sondern benennt zugleich ihre wohl
wichtigste Voraussetzung: Sie kann ihre legi-
timitätschaffende Wirkung nur im Rahmen
einer geeinten politischen „Körperschaft" ent-
falten. Das Einigungswerk selbst, der „original
compact", ist nicht Ergebnis einer Mehrheits-
entscheidung. Ein politikfähiger Körper
kommt nur durch den Willen aller zustande;
er besteht jedoch nur dann weiter und ist nur
dann handlungsfähig, wenn' in der Folge die
Mehrheit das unbezweifelte Recht hat, für die
Gesamtheit verbindlich zu entscheiden. An-
sonsten gliche das Eintreten in den Gesell-
schaftszustand Catos Besuch im Theater, der
dieses bekanntlich nur betrat, um es alsbald
wieder zu verlassen. Die einstimmige Verein-
barung, sich unter einer gemeinschaftlichen
Regierungsgewalt zusammenzuschließen, be-
inhaltet für Locke automatisch auch die Zu-
stimmung zum Recht der Mehrheit, für alle
yerbindlich zu entscheiden. Eine politische
Körperschaft ohne dieses anerkannte Recht
der Mehrheit ist politisch inexistent. „Denn

wofern die Mehrheit die übrigen nicht binden
kann, können sie nicht als eine Körperschaft
handeln und folgerichtig werden sie unver-
züglich wieder aufgelöst werden." Der Wille
zur Gesellschaftsbildung schließt, wenn er
sich nicht selbst ad absurdum führen soll, die
Respektierung der Mehrheitsentscheidung
ein. Und umgekehrt: Damit die Mehrheit für
die Gesamtheit entscheiden kann, muß erst
ein geeinter, von allen bejahter Verband exi-
stieren, welcher Mehrheitsentscheidungen
auch für abweichende Minderheiten erträg-
lich macht. Die Voraussetzung für politisches
Handeln ist ein tragfähiger vorpolitischer
Konsens, die Teilhabe aller an einer über die
formelle Rechtsgemeinschaft hinausweisen-
den politisch-kulturellen Identität. Nur funda-
mentale Gemeinsamkeiten dieser Art, deren
Existenz und Erhaltungswürdigkeit von aktu-
ellen Mehrheiten und Minderheiten gleicher-
maßen anerkannt werden, sichern langfristig
die Möglichkeit und Akzeptanz von Mehr-
heitsentscheidungen.
Übergangszeiten, Zeiten des tiefgreifenden
Wert- und Orientierungswandels, die mit ei-
nem hohen Grad an Ungleichzeitigkeit in der
Wahrnehmung und Deutung von Situationen
einhergehen, können daher für die Anwend-
barkeit der Mehrheitsregel als Pazifizierungs-
instrument sehr enge Grenzen ziehen. Wenn
eine Gesellschaft — von ihren maßgeblichen
Motiven und Maßstäben her gesehen — sich
gleichsam in mehrere Teilkörperschaften auf-
spaltet, gewinnen regelmäßig zusätzliche
Konfliktlösungsstrategien jenseits der Mehr-
heitsentscheidung an Aktualität, was gegen-
wärtig etwa die Neokorporatismus-Diskus-
sion in ihren Beobachtungen und Befunden
über „informelles" und „extrakonstitutionelles
Krisenmanagement" eindrucksvoll belegt. Im
selben Maße, wie die Homogenität und die
Verpflichtungsfähigkeit des Ganzen schrump-
fen, verdrängen Proporzregeln und vertrags-
ähnliche Vereinbarungsmuster auch das „Fall-
beil" der Mehrheitsentscheidung, da für diese
allein keine hinreichende Deckung durch ei-
nen präpolitischen „Kredit" und Konsens
mehr unterstellt werden kann.
Demokratie und Mehrheitsherrschaft sind
keine deckungsgleichen Begriffe. Daher stellt
auch der Begriff der „Mehrheitsdemokratie"
keinen Pleonasmus dar. Das Mehrheitsprinzip
ist eine notwendige, keineswegs jedoch be-
reits die hinreichende Bedingung für Demo-
kratie. Nur im spannungsreichen Zusammen-
wirken mit einer Vielzahl anderer Bedingun-
gen und Prinzipien (Toleranz, Mäßigung,



funktionierende Öffentlichkeit, politische
Lern- und Urteilsfähigkeit, Föderalismus, Ge-
waltenteilung, allgemeines, gleiches und
freies Wahlrecht, wirksame Begrenzung der
Konvertierbarkeit von gesellschaftlicher in
politische Macht außerhalb von Wahlen und
Abstimmungen, ein generalisierter Vertrau-
enskredit potentieller Minderheiten gegen-
über potentiellen Mehrheiten u. a.) begründet
die Mehrheitsregel Demokratie. Wir kennen
aus der aktuellen Situation eine ganze Reihe
beispielhafter Situationen, an denen man sich
fragen kann, was denn „demokratischer" sei:
das Beharren auf dem starren Prinzip der
Mehrheitsentscheidung („Mehrheit ist Mehr-
heit") oder die Anwendung des flexibleren
Prinzips des politischen Kompromisses, also
der Lösung von Konflikten durch Verhand-
lung und vertragsähnliche Vereinbarungen
zwischen den streitbeteiligten Parteien.
Unser Parteien- und Regierungssystem war
und ist durchaus geeignet, Gruppenkonflikte
und Verteilungskämpfe zu schlichten. Dies
erfordert keinen weitreichenden Konsens,
wohl aber eine annähernde Konfliktfreiheit
im Grundsätzlichen. Tiefgreifende Wertkon-
flikte, wie sie z. B. aus Anlaß meinungspolari-
sierender Richtungsentscheidungen von hi-
storischer Tragweite aufbrechen oder aus der
Latenz heraustreten, sind auf der Basis dieses
Systems jedoch kaum auszufechten. Wird um
solche Grundsatzüberzeugungen und nicht
mehr nur um Interessen an Geld, Macht, Ein-
fluß und Privilegien gerungen, so könnten die
Grenzen der Integrationsfähigkeit des Mehr-
heitsprinzips sehr schnell erreicht sein — mit
der Folge, daß bestimmte politische Entschei-
dungsthemen und Entscheidungen die gelten-
den Legitimationsgrundlagen politischen Ent-
scheidens überstrapazieren.
Zwar kann wohl noch immer eine sich in den
herkömmlichen Bahnen des Wachstums und
des technischen Wandels bewegende Politik
sich auf deutliche Bevölkerungsmehrheiten
berufen. Was aber besagen — in der Perzep-
tion von Minderheiten — Mehrheiten schon
angesichts einer „drohenden Selbstvernich-
tung"? Was ist das, was apathische, ignorante
.Akklamationsmehrheiten" und ihre Reprä-
sentanten in solcher Situation tun, anderes
als „Parteinahme für den Tod, die Vernich-
tung, ohne daß ihnen das voll bewußt
(wäre)"1)? Vermag in einer solchen Situation
der Hinweis auf bestehende Mehrheitsver-

2)

hältnisse wirkliche Legitimität zu begründen,
oder hat er nicht allenfalls arithmetischen
und statistischen Wert für den „Vertreter ei-
nes (überholten) quantitativen Demokratie-
verständnisses"2)?
Steht die staatliche Überlebensgarantie in
Frage, wird sie gar durch Aktivitäten des
Staates selbst in Frage gestellt, so ist, für die
Betroffenen, gleichsam der Hobbes'sche Na-
turzustand wiederhergestellt. Die Berufung
auf die empirische Mehrheit wird als Legiti-
mitätsgrundlage brüchig und haltlos, wenn
der negativ entscheidungsbetroffene Bevölke-
rungsteil sich in fundamentalen Interessen
wie denen an überleben, Sicherheit, Freiheit,
Glück, Menschenwürde, lebenswerte Um-
weltbedingungen usw. betroffen wähnt.

Daß das Mehrheitsprinzip kein vorausset-
zungsfreies politisches Formprinzip ist — die
Beachtung dieses Umstandes haben wir in der
politischen Philosophie wie in der politischen
Praxis vernachlässigt. Es sind gegenwärtig ei-
gentlich kaum „neue" theoretische Einsichten,
welche die Erörterung des Mehrheitsprinzips
auf die Tagesordnung setzen. Es sind die Her-
ausforderungen durch den wachsenden Bür-
gerprotest und die schwindende Akzeptanz
weitreichender politischer Entscheidungen
der letzten Jahre, die uns Anlaß geben, die
Voraussetzungen, an welche die integrative
Kraft und die Rechtfertigungsfähigkeit der
Mehrheitsregel gebunden sind, wieder deutli-
cher ins Bewußtsein zu heben.
Es scheint an der Zeit, alle Streitparteien mit
einigen demokratietheoretischen Selbstver-
ständlichkeiten (wieder) vertraut zu machen:
daß die Verfassung nicht nur den Umwelt-
schützern, den Atom- und Nachrüstungsgeg-
nern Grenzen setzt, sondern daß die innere
Funktionslogik der Mehrheitsdemokratie
auch den politischen Exponenten des forcier-
ten sozialen und technologischen Wandels
Rücksichtnahme aufzwingt und Schranken
weist, die sie nur um den Preis einer Gefähr-
dung des Prinzips mehrheitlicher Entschei-
dungsfindung selbst, d. h. der umfassenden
Anerkennung seiner Geltung, mißachten kön-
nen. Auch unter den Handlungsbedingungen
der Mehrheitsdemokratie gilt, daß niemand
mit 51 Prozent der Stimmen „die Welt verän-
dern" darf. Eine einmal erteilte Wählerstim-
menmehrheit ist kein Freifahrschein für alle
Zeiten und auch keiner, bei dem man die
Route nach Belieben wählen kann. Die Er-3



mächtigung durch Wählermehrheiten ist ein
sachlich und zeitlich eng umschriebenes
Mandat. Für denjenigen, der politisch etwas
durchsetzen will, genügt es nicht, bloß eine
Mehrheit für sich und seine Ziele zu gewin-
nen. Um sich durchzusetzen, sich zu behaup-
ten, sprich: um zu gewährleisten, daß die
Mehrheitsentscheidung als verbindlich für
alle akzeptiert wird, muß es ihm auch gelin-
gen, die Minderheiten) „bei der Stange zu hal-
ten"; d. h. sich auf geltende Gründe und Nor-
men berufen zu können, die ihre Folgebereit-
schaft motivieren können. Zwar ist es nicht
nötig, auch die Minderheit von der jeweiligen
Entscheidung inhaltlich zu überzeugen; aber
es gilt zu verhindern, daß eine Situation ent-
steht, in der sich Minderheiten durch Mehr-
heitsentscheidungen gleichsam zwangsweise
„ausgebürgert" fühlen können.
Signalisiert die aktuelle Wahrnehmungs- und
Bewußtseinszäsur, daß wir am Ende einer
Epoche stehen, zu der auch der demokrati-
sche Verfassungsstaat samt der Mehrheitsre-
gel als dem Grundelement politischer Wil-
lensbildung gehört? Befinden wir uns in einer
Situation des Übergangs, in der die Tugenden
von gestern zu den Lastern und Belastungen
der Stunde werden? Ist die Mehrheitsdemo-
kratie in ihrer aktuellen Struktur gar nicht
jenes finale Verfassungsereignis, zu der sie
gerne stilisiert wird? Und wenn denn hinter-
fragt werden muß, was längst fragwürdig ge-
worden ist, wenn ergänzt und weiterent-
wickelt werden muß, was angesichts der hi-
storisch in vieler Hinsicht unvergleichlichen
Herausforderungen der vor uns liegenden Zu-
kunft sich längst als unzulänglich erwiesen
hat — in welcher Richtung müssen wir wei-
terdenken, unter welchen Gesichtspunkten,
nach welchen Prinzipien wären die zentralen
Bestandteile unserer politischen Ordnung
zeit- und problemangemessen fortzuschrei-
ben, um unter gewandelten Zeitumständen
ihre Vorzüge zu erhalten? Nicht diejenigen,
die so fragen, stimmen den .Abgesang auf ei-
nen Verfassungstyp"3) an, der sich im großen
und ganzen bewährt hat; viel eher schon sind
diejenigen verantwortlich zu machen, die
diese notwendigen Fragen mit Denk- und Er-
örterungsverboten zu unterbinden versuchen.
Und erst recht diejenigen, die unter oft genug
fiktiver Berufung auf empirische Mehrheits-
verhältnisse Entscheidungen forcieren, von

denen man wissen kann, daß sie die Mehr-
heitsregel als politisches Legitimationsprinzip
zu verschleißen drohen.

Der moderne Verfassungsstaat begann mit
der Bändigung und Entwaffnung der (konfes-
sionellen) Bürgerkriegsparteien, mit der Mo-
nopolisierung der Mittel legitimer physischer
Gewaltsamkeit durch den Staat, kurz: mit der
Durchsetzung der Souveränität, des inner-
staatlichen Friedens. Seine weiteren Entwick-
lungsabschnitte lassen sich mit der Parole der
Französischen Revolution umschreiben: Frei-
heit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Der Bogen
spannt sich also von der staatlichen Gewähr-
leistung allgemeiner Überlebens- und Sicher-
heitsrechte („Frieden") über die Garantie per-
sönlicher Freiheitsrechte, die unveräußerli-
chen Grund- und Menschenrechte („Freiheit")
und die Verankerung politischer Teilhabe-
und Mitwirkungsrechte („Gleichheit") bis zur
anhaltend umkämpften Gewährleistung wohl-
fahrtsstaatlicher (Bürger-)Rechte („Brüderlich-
keit").
An diesem Punkt scheint jedoch die Entwick-
lungsdynamik keineswegs zu Ende zu sein.
Hinter und jenseits dieser vierten Stufe, der
Sozialstaatsgarantie, zeichnet sich bereits
eine neue Dimension von Ansprüchen und
verfassungsrechtlichen Gewährleistungsfor-
derungen ab, die zwar weder den „souverä-
nen“ Bürgerkriegsverhinderungsstaat noch
den Toleranzen- und Grundrechtestaat, weder
die Volkssouveränität noch die moderne
Rechts- und Sozialstaatlichkeit a limine in
Frage stellen, gleichwohl jedoch die vorange-
gangenen Stufen und Rechtsansprüche u. U.
entscheidend relativieren könnten: Die Rede
ist von der „Neuentdeckung" der Umwelt- und
Lebensrechte, genauer, der Forderung nach
einer Art „Verfassungsgarantie" für ökologi-
sche und lebensweltliche Unversehrtheitsan-
sprüche gegenüber den Imperativen indu-
striellen Wachstums und sozialer wie mili-
tärischer Sicherheit.

Neben und jenseits des Fragehorizontes nach
der angemessenen, Frieden, Freiheit, Gleich-
heit und Solidarität verbürgenden verfas-
sungspolitischen Ordnung schiebt sich immer
mehr der radikale Rückbezug aller die politi-
sche Existenz des Staatsbürgers betreffenden
Fragen auf den Bedürfniskontext des Men-
schen und die elementaren Determinanten
seiner Gesamtexistenz in den Vordergrund.
Die „Lebensweise" der Menschen, die psychi-
schen und physischen „Umwelt-Bedingungen"
entscheiden zunehmend über die Rechtferti-



gungsfähigkeit der politischen Ordnung. Legi-
timität gerät in direkte Abhängigkeit von der
subjektiven Wahrnehmung und Beurteilung
der eigenen Lebenschancen und Lebensbe-
dürfnisse. Hält man diese für gefährdet oder
bedroht, wie es heute bereits in vielen um-
weltrelevanten Entscheidungsbereichen der
Fall ist, so schlagen sich solche Wahrnehmun-
gen unmittelbar als Legitimitätszweifel nie-
der, die durch den Verweis auf Mehrheitsent-
scheidungen kaum zu beschwichtigen sind.
Die vielfach politisch veranlaßten, fast immer
politisch mitzuverantwortenden Beeinträchti-
gungen humaner Lebensverhältnisse geraten
somit in den Rang eines Legitimitätspro-
blems.

Die Erfahrung, daß man auch „friedlich", „in
Freiheit", „demokratisch" und sogar „wohl-
standsgesegnet" in die Katastrophe „schlit-
tern" kann, daß die politischen und institutio-
nellen Grund- und Menschenrechtsgarantien,
daß Mitwirkungsrechte und soziale Absiche-
rung noch längst nicht die bedrohlichen
Schatten zivilisatorischer Inhumanität zu ban-
nen vermögen — diese Erfahrung hat im poli-
tischen Einzugsbereich der neuen sozialen
Bewegungen eine Verunsicherung des Ver-
trauens in das herkömmliche Verständnis von
„Demokratie" entstehen lassen. Hier geht es
im Kern um die Erfahrung, daß es auch Geg-
nerschaften und Fronten innerhalb einer ge-
meinsamen Ordnung geben kann, die sich als
unüberbrückbar und prinzipiell unversöhn-
lich erweisen, und für deren Beilegung die in
der Bundesrepublik ohnehin und aus ziemlich
einleuchtenden Gründen schwach entwickel-
ten präpolitischen Bindungskräfte (sei es ei-
ner „historischen Schicksalsgemeinschaft", sei
es einer von den Wechselfällen des Welt-
markts bedrohten „Export-Nation") schwerlich
aussichtsreich in Anspruch genommen wer-
den können. Solche Gegnerschaften können
mithin, obgleich ihre ursprüngliche Stoßrich-
tung keineswegs eine „verfassungspolitische“
war, auf Dauer gesehen als Sprengsätze eben
dieser Ordnung selbst wirken. Die Mechanis-
men der durch neuartige politische Entschei-
dungsthemen und Entscheidungen provozier-
ten Legitimitätszweifel setzen die Pazifizie-
rungsfunktion eingelebter verfassungspoliti-
scher Gemeinüberzeugung zumindest partiell
außer Kraft. Solche Symptome unversöhnli-
cher Gegnerschaften innerhalb einer vom
Prinzip her durchaus gemeinsam getragenen
„demokratischen" Ordnung rufen uns wieder
ins Bewußtsein, was für die klassischen Ver-
fechter des Mehrheitsprinzips eine schiere

Selbstverständlichkeit darstellte: daß sich
auch der moderne Verfassungsstaat und das
Konfliktregelungssystem der parlamentari-
schen (Mehrheits-)Demokratie immer im Me-
dium eines im wesentlichen vorpolitisch ge-
fügten Konsenses bewegten, aus dem sich die
Gütekriterien und Legitimitätsbedingungen
politischer Herrschaft ergeben.
Der Horizont dieser vorpolitisch konstituier-
ten und vorpolitisch wirksamen Gemeinüber-
zeugungen ist im einzelnen schwer abzugren-
zen. Die Schwierigkeit in der Beschreibung
dieser „Gemeinüberzeugung" rührt vor allem
daher, daß sie als eine kulturelle „Beiläufig-
keit", als etwas „Selbstverständliches" selten
bewußt gemacht und so gut wie nie systema-
tisch thematisiert wird.
Für die Vergangenheit wäre diese Gemein-
überzeugung annäherungsweise zu kenn-
zeichnen als die alltagspraktisch wirksame,
seit dem letzten Drittel des vergangenen
Jahrhunderts nahezu alle relevanten Bevöl-
kerungskreise einbeziehende „Festlegung" auf
das wissenschaftlich, technisch und wirt-
schaftlich begründete Fortschrittsprogramm
Bacon’scher Provenienz: das Vertrauen in den
Dreiklang von objektivierendem Wissen, dar-
aus abgeleiteter technischer Naturbeherr-
schung und der hierauf gegründeten mate-
riellen Wohlstandsmehrung. Diese „Verpflich-
tung" und noch mehr vielleicht die sie beglei-
tenden Erwartungen (Wohlstandsverspre-
chen) waren die ungeschriebene konsensuelle
Bestandsgrundlage auch des Institutionenge-
füges des demokratischen Verfassungsstaats.
Die Tatsache, daß seit den siebziger Jahren
des 19. Jahrhunderts die Realeinkommen al-
ler Bevölkerungsgruppen, über einen gewis-
sen Zeitraum hinweg betrachtet, kontinuier-
lich gestiegen sind, hat den Handlungsspiel-
raum der Politik nicht unerheblich bestimmt.
„Wachstum" und die damit einhergehende all-
gemeine Wohlstandserwartung war gewiß
eine, wenn nicht die entscheidende Bedin-
gung für die Möglichkeit der Mehrheitsde-
mokratie. Sollten nun — aus ökonomischen
oder/und ökologischen Gründen — tatsäch-
lich „objektive", d. h. nicht verfügbare Grenzen
dieses Wachstums in Sicht sein, dann fiele
der eigentliche „Niveauregler" für soziale
Konflikte aus, der pazifizierende, mildernde,
politische Belastungstoleranzen konstitu-
ierende Puffer, der die explosive Dynamik
von Gruppenkonflikten im Medium allgemei-
ner Wohlstandssteigerung weitgehend abzu-
federn vermochte. Jener Wachstums- und si-
cherheitsorientierte Basiskonsens hat bisher



in zweifacher Weise zur Entlastung des politi-
schen Prozesses beigetragen: er verdrängte
„ideologische" Grundsatzkontroversen und
konfrontierte das politische System mit For-
derungen und Erwartungen distributiver Art,
denen es unter Bedingungen kontinuierli-
chen Wirtschaftswachstums relativ leicht ent-
sprechen konnte.
Nur einer solchen politischen, ökonomischen
und kulturellen Normalität entspricht die
Mehrheitsentscheidung als Methode der
Konfliktschlichtung. Für die Bewältigung au-
ßerordentlicher Krisensituationen ist sie
keine hinreichend erfolgsverbürgende Re-
zeptur. Man muß sich stets vor Augen halten,
daß Abstimmung und Entscheidungsfindung
nach dem Mehrheitsprinzip auf Dauer nur
dort „funktionieren“ und ihre Vorzüge entfal-
ten können, wo es nicht „ums Ganze“ geht, wo
auf dem Schlachtfeld der politischen Willens-
bildung keine unbefriedbare Minderheit zu-
rückbleibt, niemand endgültig „ausgegrenzt“
wird. In existenziellen Fragen läßt man sich
nicht überstimmen. Mit den „Mitteln der Nor-
malität“4) lassen sich politische Konflikte nur
dort bewältigen, wo durch die Inhalte der Ent-
scheidung selbst in der Wahrnehmung aller
Beteiligten „die Normalität" nicht suspendiert
wird.
Vielleicht sollten sich die Entscheidungsbe-
fugten in hochrangig streitbefangenen Ent-
scheidungssituationen stärker in die Position
jener versetzen, für die durch die geplante
Entscheidung ihre ganz spezifische „Normali-
tät" gefährdet wird: in die Position jener, die
sich wehren, ein seit zwanzig Jahren von ih-
nen bewohntes, nun vom Abriß bedrohtes
Haus zu räumen; jener, die die Identität ihres
Dorfes, ihrer Region, ihres Stadtteils durch
eine großtechnologische Entscheidung (Kern-
kraftwerk, Flughafenerweiterung, Stadtsanie-
rung) bedroht sehen; jener, für die es uner-
träglich scheint, auf Dauer mit einem unkal-
kulierbaren Risiko zu leben.
Es geht hier nicht darum, zu aktuellen politi-
schen Themen Stellung zu nehmen. Aber
sollte es wirklich nicht einsichtig sein, daß
beispielsweise durch die drastische Reduzie-
rung der Vorwarnzeiten von ca. fünfzehn auf
nurmehr sechs Minuten für wachsende Min-
derheiten die „Normalität" eines relativ fried-
lichen Alltags in unerträglicher Weise sus-
pendiert wird? Und gilt nicht das nämliche für

jene — nun gewiß nicht politisch ferngesteu-
erte und fremdbestimmte — bodenständige
Bevölkerung um Wyhl, die als Folge des ge-
planten Kernkraftwerks für sich und ihre Kin-
deskinder ein „Ruhrgebiet am Oberrhein" be-
fürchtet? In der subjektiven Wahrnehmung
der widerstandleistenden Gruppen ist es ge-
rade der „von außen“, von der verfaßten Mehr-
heitsgesellschaft drohende Eingriff in die
„Normalität", in die Freiheit, zu leben und wei-
terzuleben, wie man es gewohnt ist, der das
am Normalfall ausgerichtete Konfliktrege-
lungssystem aus dem Gleichgewicht bringt.
Durchgehendes Kennzeichen solcher Protest-
anlässe, die dann durch den Verweis auf vor-
ausliegende Mehrheitsentscheidungen eher
potenziert als neutralisiert werden, ist die
plötzlich und massenhaft gemachte Erfah-
rung, daß fundamentale physische und kultu-
relle Gegebenheiten (die Integrität von Land-
schaften und ihrer Bewohnbarkeit ebenso wie
die Integrität einer vor Überwachung und
Kontrolle geschützten Privatsphäre) nun ohne
erkennbare Not zum Gegenstand von Ko-
sten-, Standort- und Risikokalkulationen ge-
macht und damit zur zweckrationalen Dispo-
sition gestellt werden. Es ist ein Unterschied
ums Ganze, ob die zukünftige Bewohnbarkeit
einer Region als eine Selbstverständlichkeit
behandelt, oder ob sie mit einem bewußt in
Kauf genommenen Risiko von 10-7 belastet
ist; es ist diese Differenz, die als „Übergriff", ja
„Vertreibung" erlebt wird.

Solche Ausnahmesituation ist stets eine Si-
tuation der umkämpften „Souveränität", in der
die verpflichtende Kraft von Verfahrensprin-
zipien leerläuft. Während sich für Theoretiker
wie Carl Schmitt das „wahre Wesen des Poli-
tischen“ gerade an diesem Punkt zeigt, ver-
pflichtet der Verfassungsstaat, der die tradi-
tionelle Ein-Punkt-Souveränität vordemokra-
tischer Regimes durch klar begrenzte, vielfäl-
tig balancierte Gewaltarrangements ersetzt
hat, auf das Gegenteil: auf Ernstfallvermei-
dungspolitik. Der Ernstfall illuminiert nicht
das „eigentlich" Politische, er indiziert das
Ende der Politik. Nicht das Manifestwerden
der Freund-Feind-Beziehung, sondern im Ge-
genteil: ihr Latentbleiben ist Kriterium „er-
folgreicher“ Politik im Rahmen des Verfas-
sungsstaates. Carl Schmitt beschreibt gewiß
die Struktur des Konflikts zutreffend. Statt
auf demokratische Abhilfe zu sinnen, ontolo-
gisiert er ihn jedoch und verklärt ihn zum
„wahren Wesen des Politischen". Unverkenn-
bar ruht sein dezisionistisches Konfliktmodell
auf der Basis einer monozentrischen Staats-



auffassung und verfehlt damit das Wesen des
vielgliedrigen („polyzentrischen") demokrati-
schen Verfassungsstaates mit starken Partial-
gewalten und ausgeprägtem Gruppenpluralis-
mus.
Wer will, daß Konflikte systemkonform, d. h.
mit den Mitteln der „Normalität" bewältigt
werden, der muß ganz besonders dafür Sorge
tragen, daß auch in der Wahrnehmung von
Minderheiten die Eckwerte von deren „Nor-
malität" erhalten bleiben und jedenfalls er-
kennbar geschont werden.

Auch Entscheidungen, die sich direkt oder in-
direkt auf den Mehrheitswillen berufen, soll-
ten den Rahmen dieser „Normalität" nicht
sprengen. Wer bewußt oder unbewußt die
Grundlagen einer gewohnten Lebensordnung
von Minderheiten (die von deren Privilegien
sehr wohl zu unterscheiden sind!) außer Kraft
setzt oder sie bedroht, setzt damit auch die
Umgangsregeln außer Kraft, die zur politi-
schen Normalsituation gehören. Auf der Basis
einer von allen Beteiligten gewollten und be-
jahten Normalität friedlichen Umgangs erst
gelingt die Integration von Mehrheit und
Minderheit zum handlungsfähigen politi-
schen Gesamtkörper. Sollen auch ungeliebte
Entscheidungen akzeptiert werden, so darf
für die überstimmten Minderheiten letztlich
nie etwas auf dem Spiel stehen, das schwerer
wiegt, als der durch die gemeinsame Ver-
pflichtung auf den Modus mehrheitlicher Ent-
scheidungsfindung gestiftete Friedenszustand
selbst. Wo Mehrheitsentscheidungen die
Kernbestände des — wenn auch nur für Min-
derheiten — „Normalen" irreversibel in Mit-
leidenschaft ziehen, tragen sie dazu bei, den
Friedensrahmen der Verfassung zu gefähr-
den.
Wir nähern uns offenbar in vielen (und von
der staatlichen Politik zunehmend mitzuver-
antwortenden) Fortschrittsfeldern politischen
Patt-Situationen. Es herrscht das „Nichts-
geht-Mehr"; jedenfalls geht nichts allein unter
Berufung auf das Prinzip mehrheitlicher Ent-
scheidungsfindung. Dies gilt für die Kern-
energie nicht weniger als für die moderne
Waffentechnologie und die neuen Medien, ist
bei der Umweltchemie nicht anders als bei
der zentralen Datenerfassung, bei Flughafen-
planungen genauso wie bei großflächigen
Stadtsanierungsvorhaben.

Es wird nur gelingen, die Mehrheitsentschei-
dung als den zentralen Mechanismus unbluti-
ger Stärkeermittlung zu erhalten, wenn es
uns möglich ist, die Unversehrtheit des „Nor-

malen" — also der physischen und kulturellen
Bestände, die dem zweckrationalen Zugriff
vorenthalten sind — im gemeinsamen Über-
zeugungsminimum von Staatsbürgern wie Eli-
ten dauerhaft und zweifelsfrei zu verankern.

Wer heute über das Prinzip mehrheitlicher
Entscheidungsfindung und seine Grenzen
laut nachdenkt, gerät unvermeidlich in das
Schußfeld zwischen den politisch-ideologi-
schen Fronten. Dorthin kann man sich nur
mit dem Mut begeben, der allenfalls aus dem
Grundsatz zu beziehen ist, daß man nicht füg-
lich den Seismographen fürs Beben wird ver-
antwortlich halten wollen. Bei aller Unter-
schiedlichkeit des jeweiligen Ansatzes und
der jeweiligen Argumentationsperspektive
besteht eine Gemeinsamkeit der zahlreichen
politischen, sozialwissenschaftlichen, juristi-
schen, philosophischen und theologischen
Stimmen, die sich in der Bundesrepublik
jüngst zu den Grenzen des Mehrheitsprinzips
geäußert und vor seiner Überstrapazierung
gewarnt haben, darin, daß sie das Mehrheits-
prinzip nicht elitär zurückweisen, sondern
aus grundsätzlichen Erwägungen heraus beja-
hen, jedoch Tendenzen zu seiner Fehlent-
wicklung und zur Selbstaufhebung seiner Le-
gitimationskraft konstatieren. Jedenfalls wird
das Mehrheitsprinzip nicht von denen in
Frage gestellt, die darüber nachdenken, wel-
ches seine ungeschriebenen politisch-kultu-
rellen und sozialstrukturellen Voraussetzun-
gen sind und wo die Grenzen seiner legitima-
torischen Wirkung liegen. Es wird vielmehr
von jenen in seiner Überzeugungskraft beein-
trächtigt, die dem Prozeß, in dem diese Gren-
zen erreicht und überschritten werden, taten-
los und in doktrinärer Beharrung zusehen.
„Wer das Mehrheitsprinzip auflöst, löst die
Demokratie auf”, schreibt Theo Sommer war-
nend5). Recht hat er! Doch lösen wirklich ein
paar Sozialwissenschaftler dieses bewährte,
altehrwürdige Prinzip auf? Und nicht viel-
mehr jene, die es, in Blindheit für seine Vor-
aussetzungen und seine Mäßigung auferle-
genden Grenzen, überdehnen und überstrapa-
zieren, indem sie mit weit in die Zukunft vor-
ausgreifenden Entscheidungen aktuelle und
künftige Minderheiten mit Lasten und Risi-
ken überhäufen und Situationen schaffen, in
denen das „Prinzip Verantwortung"6) leer-
läuft?
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Eliteforschung in der Bundesrepublik Deutschland

I. Eliten als Forschungsgegenstand der Sozialwissenschaften

1. Fragestellungen der Eliteforschung

Als Eliten werden im sozialwissenschaftli-
chen Sprachgebrauch die Träger gesellschaft-
licher Macht bezeichnet. Besonderes Inter-
esse gilt dabei im allgemeinen den gesamtge-
sellschaftlichen Eliten, also denjenigen Perso-
nen, die nicht nur in einer einzelnen Organi-
sation oder einer regionalen Einheit (z. B.
kommunale Eliten) Macht ausüben, sondern
die an den zentralen Entscheidungen für eine
ganze Gesellschaft mitwirken. Ohne diese
Definition zunächst zu problematisieren, läßt
sich sagen, daß dies in erster Linie auf die
Inhaber von herausgehobenen Führungsposi-
tionen in den wichtigsten Institutionen und
Organisationen einer Gesellschaft zutrifft,
d. h. in Parteien, Regierungen, Verwaltungen,
Unternehmen, Verbänden, Massenmedien
usw. Es liegt auf der Hand, daß die Erfor-
schung eines solchen Personenkreises Auf-
schluß über Faktoren geben kann, die bei po-
litischen Entscheidungen eine wichtige Rolle
spielen, zum Beispiel über den Einfluß ver-
schiedener Organisationen oder über Ziel-
konflikte zwischen verschiedenen einflußrei-
chen Gruppen.
Die sozialwissenschaftliche Eliteforschung
hat eine lange Tradition. Sie geht zurück
auf die klassischen Vertreter der Elitetheorie
Pareto, Mosca und Michels, die ihre Theorien
als Gegentheorien zum Marxismus ent-
wickelten. Diesen Theorien lag die Annahme
zugrunde, daß die Herrschaft von Menschen
über Menschen und insbesondere die Herr-
schaft von Minderheiten ein universelles Phä-
nomen ist und es daher notwendigerweise in
jeder Gesellschaft eine Elite bzw. eine „herr-
schende Klasse" gibt. Gleichzeitig betonten
sie als Gegenthese zum ökonomischen Deter-
minismus des Marxismus ein dezisionisti-
sches Element als treibende Kraft der Ge-
schichte („Männer machen Geschichte"). Sie
nahmen also an, daß Eliten große Handlungs-
spielräume zur Beeinflussung der gesell-
schaftlichen Entwicklung besitzen.

Die erfahrungswissenschaftlich orientierte
Eliteforschung, die von diesen eher sozialphi-

losophischen Theorien des Elitismus abzu-
grenzen ist, beschränkt sich demgegenüber
auf empirisch untersuchbare Fragestellungen,
auch wenn diese vielfach — wie übrigens
auch andere sozialwissenschaftliche Frage-
stellungen — sozialphilosophische Wurzeln
haben. Das Thema der Universalität von
Herrschaft ist dabei abgelöst worden durch
die Suche nach Variationen der Herrschafts-
organisation in verschiedenen Gesellschaften,
d. h. nach dem Ausmaß der Konzentration
von gesellschaftlicher Macht, ihrer Vertei-
lung auf verschiedene gesellschaftliche Grup-
pierungen und ihre Kontrolle.

Im Rahmen dieser globalen Fragestellung be-
faßt sich die empirische Eliteforschung in er-
ster Linie mit Fragen nach der Elitestruktur,
der Repräsentativität von und der Interessen-
repräsentation (responsiveness) durch Eliten.
Unter Elitestruktur wird dabei die Existenz
formaler wie informeller Beziehungen zwi-
schen den Mitgliedern einer Elite verstanden,
wobei es sich um freundschaftliche, berufliche
oder andere Beziehungen handeln kann. Die
Repräsentativität von Eliten bezieht sich
demgegenüber auf das Ausmaß, zu dem die
soziale Komposition von Eliten alle gesell-
schaftlichen Gruppen widerspiegelt. Interes-
senrepräsentation schließlich bedeutet, daß
Eliten die politischen, ökonomischen und so-
zialen Interessen der verschiedenen gesell-
schaftlichen Gruppen in ihrem Entschei-
dungsverhalten berücksichtigen.

Häufig lassen sich mit Hilfe systematisch ge-
sammelten Materials über Eliten auf unsyste-
matischen, subjektiven Beobachtungen beru-
hende Einschätzungen bestätigen, manchmal
aber auch widerlegen. So wird es kaum je-
manden verwundern, daß in der Bundesrepu-
blik die meisten Mitglieder der Gewerk-
schaftsführungen der SPD zuneigen und die
meisten Wirtschaftsführer der CDU/CSU
oder FDP. Hingegen widerlegt der große Pro-
zentsatz der Eliten, der sich prinzipiell zugun-
sten der Suche nach Kompromissen aus-
spricht, Dahrendorfs These von der fortbeste-
henden Aversion von Teilen der deutschen



Elite gegenüber der liberalen Tradition ). Und
schließlich ist auch nicht unmittelbar zu er

1

-
warten, daß von den Gewerkschaftsführern,
denen zu über 90 % das Mitbestimmungsge-
setz von 1976 unzureichend erscheint, nur
63, % eine vermehrte direkte Bürgerbeteili2 -
gung auf kommunaler Ebene für wünschbar
halten.
Die Aufschlüsselung der Ergebnisse nach Un-
tergruppen bietet vielfältige Vergleichsmög-
lichkeiten. So können Journalisten in der
Presse mit denen im Rundfunk verglichen
werden oder Bankmanager mit Industrie-
managern. Solche Vergleiche erlauben die
Überprüfung von Annahmen über Ursachen
und Konsequenzen von Unterschieden zwi-
schen verschiedenen Elitegruppen. Zum Bei-
spiel läßt sich der wesentlich höhere Anteil
an Parteimitgliedern bei den führenden
Rundfunkjournalisten im Vergleich zu den
Pressejournalisten leicht aus der Stellenbe-
setzungspolitik der Rundfunkanstalten erklä-
ren2).
Die genannten Beispiele sollten zeigen, daß
die empirische Eliteforschung eine Vielzahl
verläßlicher Informationen liefern kann, die
anderweitig nicht zu erhalten sind. Ihre Er-
gebnisse können dabei durchaus auch herr-
schaftskritisch interpretiert werden. Bei-
spielsweise versuchen die Machtelitentheore-
tiker (u. a. Mills, Domhoff und Miliband)3) mit
ihren Untersuchungen nachzuweisen, daß die
Eliten moderner westlicher Gesellschaften
trotz der Existenz demokratischer politischer
Institutionen ihre privilegierte Stellung
hauptsächlich dazu nutzen, ihre eigenen, von
denen der Bevölkerungsmehrheit abweichen-
den Interessen zu verfolgen. Als Beweis dafür
werden Daten über die fortdauernde Bedeu-
tung der Oberschichtherkunft und des Be-
suchs von exklusiven Ausbildungsstätten für
den Zugang zu Elitepositionen sowie über die

Verflechtung von Elitepositionen herangezo-
gen. Insofern ist der Vorwurf ungerechtfer-
tigt, Eliteforschung setze notwendigerweise
eine positive Einschätzung existierender
Machtstrukturen voraus.

2. Elitebegriff und Auswahlverfahren
der Eliteforschung

Die Frage, wer denn nun zu den Mächtigen in
einer Gesellschaft gehört, bewegt nicht nur
Forscher, sondern ist ganz allgemein ein häu-
fig diskutiertes Thema. Buchtitel wie „Who
Rules America?", „Who’s Running America?“
oder Rüstows klassische Frage „Who’s Who,
When, and How?" verweisen darauf, daß man
sich bereits von der Bestimmung des Kreises
der Mächtigen Aufschluß über wichtige
Aspekte der Ausübung von Macht in einer
Gesellschaft verspricht4).
Zur Identifizierung der Mitglieder einer Elite
stehen drei verschiedene Methoden zur Ver-
fügung. Dies sind der Reputations-, der Ent-
scheidungs- und der Positionsansatz. Es hat
lange Diskussionen darüber gegeben, welcher
davon der „beste" in dem Sinne ist, daß er
inhaltlich zutreffende und eindeutige Krite-
rien zur Auswahl und Abgrenzung der „Mäch-
tigen“ in einer Gesellschaft festlegt5).
Beim Reputationsansatz werden Experten ge-
beten, die ihrer Kenntnis nach einflußreich-
sten Personen zu benennen. Seine Anwend-
barkeit ist jedoch auf überschaubare Kon-
texte wie Gemeinden beschränkt. Bei der Be-
stimmung von gesamtgesellschaftlichen Eli-
ten führt er dagegen wegen der Komplexität
der Machtstruktur und der Schwierigkeit,
auch nur Teile davon zu überblicken, nur in
Verbindung mit dem Positionsansatz zu
brauchbaren Ergebnissen.
Beim Entscheidungsansatz werden die Teil-
nehmer an politischen Entscheidungsprozes-
sen auf der Basis von teilnehmender Beobach-
tung, Protokollanalysen u. ä. empirisch be-



stimmt. Er setzt allerdings die Auswahl von
für die gesamte Machtstruktur repräsentati-
ven Entscheidungsprozessen sowie umfang-
reiche Vorstudien voraus, so daß die Bestim-
mung der Eliten eher Ergebnis denn Aus-
gangspunkt einer Untersuchung darstellt.

Bei nationalen Elitestudien wird normaler-
weise der Positionsansatz verwendet, der eine
hohe Zuverlässigkeit bei der Bestimmung der
Spitzenpositionen aufweist. Er geht von der

Annahme aus, daß Macht zumindest in west-
lichen Industriegesellschaften im Normalfall
an die Einnahme von Führungspositionen ge-
bunden ist. Damit sieht er zunächst von Per-
sonen ab und erfordert statt dessen die Be-
stimmung der zentralen Organisationen und
Führungspositionen in einer Gesellschaft. Da
er jedoch wichtige Personen ohne formale Po-
sition systematisch verfehlt, ist seine Ergän-
zung durch den Reputationsansatz wün-
schenswert.

II. Eliteforschung in der Bundesrepublik

1. Die besondere Situation nach dem Zwei-
ten Weltkrieg und die Entwicklung einer
empirischen Forschungstradition

Das Thema „Elite1' war in der Anfangsphase
der Bundesrepublik aus zwei Gründen nega-
tiv besetzt. Einmal wurden vielfach die Eliten
für das Scheitern der Weimarer Republik ver-
antwortlich gemacht. Zum anderen war der
Begriff der „Elite" ebenso wie der Begriff der
„politischen Führung“ durch den Führerkult
des Dritten Reiches gründlich diskreditiert6).
Kein Wunder also, daß die ersten Eliteunter-
suchungen nicht von Deutschen selbst, son-
dern von Amerikanern durchgeführt wur-
den ).7

Gerade die These vom „Versagen der Eliten“
in der Weimarer Republik8) hat aber umge-

kehrt die empirische Eliteforschung über die
Bundesrepublik befruchtet, impliziert sie
doch Handlungsspielräume, die für die Eliten
bestanden und deren Untersuchung damit
wünschenswert macht. Gleichzeitig hat sie
den Fokus auf die Fähigkeit der deutschen
Eliten zur Demokratie gelenkt.
Die ersten empirischen Studien von Lewis
Edinger versuchten, diese letzte Frage mit
Hilfe von Zirkulationsstudien zu beantwor-
ten. Dabei wurde die Ersetzung autoritärer
bzw. nationalsozialistischer Eliten durch de-
mokratische als eine wichtige Voraussetzung
für die Stabilisierung der jungen bundesrepu-
blikanischen Demokratie betrachtet. Es zeigte
sich jedoch, daß nach dem Zweiten Weltkrieg,
abgesehen von den politischen Eliten im en-
geren Sinne, kein nennenswerter Austausch
des Führungspersonals stattgefunden hat und
daß sich die Eliten der fünfziger Jahre in ih-
ren demographischen Merkmalen kaum von
ihren Vorgängern unterschieden. Die gefun-
denen Änderungen reflektierten mehr die
durch die fortschreitende Industrialisierung
bedingten Veränderungen in der Sozialstruk-
tur als einen Wandel in der Rekrutierungsba-
sis der Eliten9).
Während die zitierten Studien von Edinger
auf Material beruhten, das Nachschlagewer-



ken entnommen worden war, hat derselbe
Autor einige Jahre später zusammen mit Karl
Deutsch zwei Eliteumfragen durchgeführt, bei
denen neben demographischen Merkmalen
auch Einstellungsdaten erhoben wurden. Die
Ergebnisse sind in zwei Büchern dokumen-
tiert10). Untersuchungsziel beider Studien wa-
ren die Einstellungen der Eliten zu außenpoli-
tischen Fragen, insbesondere zur militäri-
schen, ökonomischen und politischen West-
integration der Bundesrepublik (NATO,
EWG). Damit lag ihnen keine elitetheoreti-
sche Fragestellung zugrunde, sondern sie
sollten in erster Linie Prognosen außenpoliti-
scher Entscheidungen ermöglichen.

1) G. Moore/R. D. Alba, Class and Prestige Origins
in the American Elite, in: P. V. Marsden/N. Lin
(Eds.), Social Structure and Network Analysis, Be-
verly Hills .1982, S. 39—60. Zwei weitere Eliteumfra-
gen wurden 1964 und 1965 von soziologischen For-
schungsinstituten in Köln durchgeführt, über ihre
Ergebnisse hat Scheuch mehrere Artikel veröffent-
licht. Vgl. dazu E. K. Scheuch, Führungsgruppen
und Demokratie in Deutschland, in: Die neue Ge-
sellschaft, 13 (1966), S. 356—370; ders., Sichtbare
und unsichtbare Macht, a. a. O. (Anm. 4); ders., Die
Macht hat viele Herren, a. a. O. (Anm. 4). Schließ-
lich sind noch die Untersuchungen von K. von
Beyme und Aberbach et al. erwähnenswert, die sich
allerdings auf Inhaber politischer und administrati-
ver Führungspositionen beschränkt haben. Vgl.
dazu K. von Beyme, Die politische Elite in der Bun-
desrepublik Deutschland, München 19742 J.D.
Aberbach/R. D. Putnam/B. A. Rockman, Bureau-
crats and Politicians in Western Democracies,
Cambridge (Mass.) 1981.
1)5 Zu allen drei Studien existieren unkommen-
tierte Tabellenbände der Rohergebnisse in Form
von maschinenlesbaren Codebüchern, die alle Fra-
ge- und Antworttexte der Interviews sowie Rand-
auszählungen für die einzelnen Elitesektoren und
eine Beschreibung der Positionenauswahl enthal-
ten. Diese Tabellenbände sind für die beiden ersten
Studien über das Zentralarchiv für Empirische So-
zialforschung, Köln, zu beziehen. Der Tabellenband
der jüngsten Studie ist beim Lehrstuhl für Politi-
sche Wissenschaft der Universität Mannheim er-
hältlich.

Dennoch ist die zweite dieser Studien auch
unter elitetheoretischem Aspekt interessant,
da sie die erste international vergleichende
empirische Elitenumfrage war. Ihr verdankt
die empirische Eliteforschung gleichsam als
Nebenprodukt eines ihrer bahnbrechenden
Ergebnisse, nämlich die Erkenntnis, daß die
demographischen Merkmale (social back-
ground) von Elitemitgliedern nur wenig zur
Erklärung ihrer politischen Einstellungen und
damit ihres Verhaltens beitragen ).11

1965 erschien die erste umfassende Untersu-
chung über Wandlungsprozesse in der deut-
schen Elite zwischen 1919 und 1961 von Wolf-
gang Zapf, deren Ergebnisse auch die Basis
für Dahrendorfs polemische Bemerkungen
über die mangelnde Bereitschaft deutscher
Eliten zur Liberalität bildeten12). Beide Arbei-
ten sind wichtige Beiträge zur Eliteforschung
in der Bundesrepublik. Während Zapf in er-
ster Linie langfristigen historischen Verände-
rungsprozessen und den Zusammenhängen
zwischen Wandlungen von Sozialstruktur,
Regierungssystem und sozialer Komposition
der Eliten nachging, entwickelte Dahrendorf
ein Modell, das die soziale Gestalt einer Elite
mit deren politischer Haltung, speziell ihrer
Haltung zu einem liberalen Gemeinwesen,
verbindet13). Die verwendeten demographi-
schen Daten, für Zapfs Analyseziel angemes-

1") K. W. Deutsch/L. J. Edinger, Germany Rejoins
the Powers, Stanford 1959; K.W. Deutsch/L. J. Edin-
ger/R. C. Macridis/R. L. Merritt, France, Germany
and the Western Alliance. A Study of Elite Attitu-
des on European Integration and World Politics,
New York 1967.
1') L J. Edinger/D. D. Searing, Social Background in
Elite Analysis: A Methodological Inquiry, in: Ame-
rican Political Science Review, 61 (1967), S. 428—
445).
I) W. Zapf, a. a. O. (Anm. 6); R. Dahrendorf, a. a. O.
(Anm. 1), Kapitel 15—19.
") R. Dahrendorf, a. a. O. (Anm. 1), S. 259.

sen, reichten allerdings zur Überprüfung der
Dahrendorfschen Thesen nicht aus: Neuere
Daten über die Einstellungen von Eliten in
der Bundesrepublik erwiesen, daß er mit sei-
nen weitreichenden Annahmen übers Ziel
hinausgeschossen war und die Koinzidenz
der Existenz eines sozial homogenen „Estab-
lishments" mit einer liberalen Gesellschafts-
verfassung in den angelsächsischen Ländern
fälschlicherweise als Kausalzusammenhang
interpretiert hatte. Nach neueren Ergebnis-
sen der Eliteforschung hat die soziale Homo-
genität von Eliten weder Einfluß auf ihre poli-
tischen Einstellungen noch auf ihre tatsächli-
che Kooperationsfähigkeit ).14

2. Die drei Mannheimer Elitestudien 1968,
1972 und 1981

Seit 1968 wurden unter der Leitung von Ru-
dolf Wildenmann (Universität Mannheim)
drei größere Eliteumfragen in der Bundesre-
publik durchgeführt. Während die erste die-
ser Studien 1968 noch auf 808 Befragte be-
schränkt war, umfaßten die beiden neueren
1825 bzw. 1744 Interviews. Damit steht für die
Bundesrepublik ein in der ganzen Welt ein-
maliges Datenmaterial über nationale Eliten
zur Verfügung, das sowohl Querschnitts- als
auch Längsschnittanalysen ermöglicht ).15



In allen drei Studien wurden die Zielperso-
nen nach dem Positionsansatz ausgewählt
und Eliten aller wichtigen gesellschaftlichen
Sektoren einbezogen. Ziel war eine Vollerhe-
bung der Inhaber von Führungspositionen in
den wichtigsten Organisationen der Bundes-
republik.
Die folgende Kurzbeschreibung der in die
Studie von 1981 einbezogenen Positionen
muß notwendigerweise summarisch und un-
vollständig sein, kann aber wenigstens einen
ungefähren Eindruck von der Breite des ge-
wählten Ansatzes vermitteln:
Sektor Politik: Mitglieder von Bundes- und
Landesregierungen; Mitglieder der Bundes-
und Landesvorstände der CDU/CSU, SPD und
FDP; Inhaber der Führungspositionen in Bun-
destags- und Landtagsfraktionen sowie Bun-
destagsausschüssen.
Sektor Verwaltung: Staatssekretäre in Bun-
des- und Landesministerien Abteilungsleiter,
teilweise Unterabteilungsleiter in Bundesmi-
nisterien; Leiter von wichtigen Bundes- und
Landesbehörden.
Sektor Wirtschaftsunternehmen: führende
Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder der
größten Industrie-, Handels-, Dienstleistungs-
und Finanzunternehmen.

Sektor Wirtschaftsverbände: Vorstandsmit-
glieder und Geschäftsführer von BDI, BDA
DIHT sowie der wichtigsten Handwerks- und
Landwirtschaftsverbände.
Sektor Gewerkschaften: Vorstandsmitglieder,
teilweise auch Bezirksleiter der DGB-Ge-
werkschaften sowie der DAG.
Sektor Massenmedien: Herausgeber, Chefre-
dakteure sowie Leiter der politischen Redak-
tionen der nach Auflage größten Tages- und
Wochenzeitungen und Zeitschriften. Inten-
danten, Programmdirektoren und Leiter der
wichtigsten politischen und wirtschaftspoliti-
schen Programmbereiche in den Rundfunkan-
stalten.

Sektor Wissenschaft: Rektoren der Universi-
täten, führende Positionsinhaber in den größ-
ten außeruniversitären Forschungseinrich-
tungen und in den Forschungsabteilungen
von Großunternehmen sowie der Forschungs-
förderung.
Sektor Militär: Generale und Admirale der
Bundeswehr.
Sektor Kultur: Leiter der Ressorts Kultur
(Feuilleton) und Unterhaltung in Rundfunk-
anstalten und den wichtigsten Presseorganen;
Spitzenpositionsinhaber in den größten Ver-
lagen mit politischem Buchprogramm sowie
in den großen Medienkonzernen.
Zusätzlich wurden noch Vertreter der kleine-
ren Sektoren Justiz, Kirchen, Berufsverbände
sowie Repräsentanten der Kommunen in die
Studie einbezogen ).16

In allen drei Mannheimer Studien wurden In-
formationen über demographische Merkmale
wie Alter, soziale Herkunft und Ausbildung,
über wichtige Stationen der beruflichen Lauf-
bahn, weitere Positionen (Ämterkumulation),
Mitgliedschaften in Vereinigungen und Kon-
takte sowie über politische Werthaltungen
und Einstellungen zu aktuellen politischen
Fragen erhoben, deren Hauptergebnisse im
folgenden kurz umrissen werden sollen. Die
Verfügbarkeit von Daten aus inzwischen drei
Studien ermöglicht es, Veränderungen inner-
halb einzelner Sektoren sowie für die Elite
insgesamt seit 1968 zu studieren. Es sei schon
vorweg gesagt, daß der Zeitvergleich eine be-
merkenswerte Konstanz in der sozialen Zu-
sammensetzung der Elitegruppen ergeben
hat. Auch bei den politischen Einstellungen
hat sich bei allem Wechsel der Tagespro-
bleme eine Dauerhaftigkeit der grundlegen-
den Konfliktmuster gezeigt. Die Hauptspan-
nungslinien verlaufen zwischen den beiden
stabilen Koalitionen der SPD-Politiker mit
den Gewerkschaftsführungen einerseits und
der CDU/CSU-Politiker mit den wirtschaftli-
chen Eliten andererseits.

III. Überblick über die
Es kann im folgenden nicht darum gehen, de-
tailliert über Einzelergebnisse zu berichten,
sondern einen Überblick über die verschie-
denen Themen zu geben, zu denen Informa-
tionen erhoben wurden, und die Hauptergeb-
nisse kurz zu umreißen. Ausführlichere Dar-
stellungen der Ergebnisse über soziale Her-
kunft, Berufslaufbahn, Einstellungen und Ak-

wichtigsten Forschungsergebnisse
tivitäten nationaler Eliten in der Bundesrepu-
blik finden sich bei Zapf, Enke, Roth, Neu-*



mann, Wildemann, Hoffmann-Lange et al.17).
Die für die Bundesrepublik gefundenen Er-
gebnisse stehen dabei nicht für sich, sondern
bestätigen und ergänzen Befunde aus ande-
ren Industrienationen. Bei aller Ähnlichkeit
der Grundmuster haben jedoch internationale
Vergleiche auch Unterschiede zutage geför-
dert, die auf Besonderheiten der einzelnen
Regierungssysteme sowie auf unterschiedli-
che nationale Traditionen zurückzuführen
sind.

1. Soziale und berufliche Rekrutierung
der Eliten

•
Die Rekrutierung von Eliten gibt wichtige
Auskünfte über die Zugangschancen der ver-
schiedenen Bevölkerungsgruppen zu den
Machtpositionen in einer Gesellschaft sowie
über die dafür erforderlichen Qualifikationen.
In sozial geschlossenen Gesellschaften ist der
Zugang zu den Eliten weitgehend auf Ange-
hörige der privilegierten Schichten und Grup-
pen beschränkt, während in offenen Gesell-
schaften in der Regel zwar keine formalen,
wohl aber faktische Barrieren die Aufstiegs-
möglichkeiten von Personen aus unterprivile-
gierten Schichten behindern. Dies ist in erster
Linie darauf zurückzuführen, daß auch in Ge-
sellschaften mit relativ hoher sozialer Mobili-
tät die Bildungschancen stark durch die so-
ziale Herkunft bestimmt sind. Zudem hat sich
immer wieder herausgestellt, daß eine privile-
gierte Herkunft nicht nur bessere Zugangs-
möglichkeiten zu höheren Ausbildungsgän-
gen eröffnet, sondern auch die Chancen er-
höht, dort besser abzuschneiden. Dies ist da-
durch bedingt, daß in solchen Elternhäusern
mehr als in anderen wichtige Voraussetzun-
gen für gute Schulleistungen wie verbale Fä-

higkeiten, Arbeitsdisziplin usw. vermittelt
werden.
Aufstieg über die gesamte Hierarchieskala
von ganz unten nach ganz oben ist daher
schon aus dem Grunde eine rare Ausnahme,
als Elitepositionen die Spitzenpositionen ver-
schiedener beruflicher Hierarchien darstel-
len, die in der Regel an hohe Ausbildungsvor-
aussetzungen geknüpft sind und ein schnelles
Durchlaufen der verschiedenen Karrierestu-
fen erfordern. Damit ändert auch eine strikte
Anwendung des Leistungsprinzips, das ja ge-
meinhin als Voraussetzung für Chancen-
gleichheit betrachtet wird, nicht viel an der
faktischen Ungleichverteilung von durch das
Elternhaus vermittelten Lebenschancen ).18

In den Eliten der Bundesrepublik sind daher
nur wenige Personen aus den Unterschichten
und ohne formal hohe Berufsausbildung zu
finden. Nur ein Zehntel der 1981 befragten
Eliten stammt aus der Arbeiterschicht, 85,1%
von ihnen haben das Abitur gemacht und
68,5% sogar eine Studium abgeschlossen. Die
Eliten stellen daher von ihrer sozialen Her-
kunft und Ausbildung her kein Spiegelbild
der gesellschaftlichen Vielfalt dar, sie sind
nicht „repräsentativ". Dies gilt für alle unter-
suchten Elitegruppen in der Bundesrepublik,
mit Ausnahme der Gewerkschaftsführer und
der SPD-Politiker. Diese beiden Sektoren bie-
ten als einzige in nennenswertem Ausmaß
Aufstiegsmöglichkeiten für Personen aus den
unteren Schichten und ohne hohe formale
Ausbildung.
Der Aufstieg in die Eliten erfolgt normaler-
weise über eine längere berufliche Laufbahn.
Zum Zeitpunkt der Befragung konnten die
Befragten 1981 durchschnittlich auf fast
28 Jahre hauptberuflicher Tätigkeit zurück-
blicken. Fast 84% der Laufbahn wurden zu-
dem im gegenwärtigen Sektor absolviert
Selbst im Verbandsbereich, also in Wirt-
schaftsverbänden und Gewerkschaften, die ja
keine durchgängigen Karrieren anbieten, son-
dern in denen der hauptberufliche Einstieg
meist erst nach längerer ehrenamtlicher Tä-
tigkeit möglich ist, liegen die Werte nur ge-
ringfügig niedriger. Lediglich der Sektor Poli-
tik macht hier eine Ausnahme. Die befragten
Politiker waren im Durchschnitt erst zwölf



Jahre Berufspolitiker und hatten fast 50% ih-
rer beruflichen Laufbahn in anderen Sektoren
verbracht.
Weit überdurchschnittlich sind die Aktivitä-
ten der Eliten in politischen Parteien, Verbän-
den und sozialen Vereinigungen. 43% der
nichtpolitischen Eliten, d. h. aller Eliten mit
Ausnahme der Politiker, sind Mitglied einer
politischen Partei, 20,6% sind Mitglieder in
Gewerkschaften, 30,2% in Berufsverbänden
und jeweils zwischen 10 und 20 % in religiö-
sen Laienorganisationen, Wohlfahrtsverbän-
den und gesellschaftlichen Vereinigungen
(z. B. Rotarier, Lions Club, Freimaurer). Diese
Anteilswerte liegen mit Ausnahme der Ge-
werkschaftsmitgliedschaften weit über dem
Durchschnitt der Bevölkerung. Die Zahlen er-
lauben jedoch keinen Schluß darauf, ob solche
Mitgliedschaften Ursache oder Konsequenz
einer Eliteposition sind. Beides ist denkbar:
Vielfältige soziale und politische Aktivitäten
können der beruflichen Karriere förderlich
sein, aber umgekehrt werden sie ab einer be-
stimmten Karrierestufe auch erwartet.
Andererseits ermöglicht die Einnahme einer
Führungsposition normalerweise kein zeit-
aufwendiges Engagement, wie es die Über-
nahme ehrenamtlicher Positionen in den ent-
sprechenden Verbänden erfordert. Zusätzli-
che Positionen der Eliten sind in der Regel
eng mit ihrer Hauptposition verbunden und
damit auf den eigenen Sektor beschränkt. So
werden Positionen in politischen Parteien
und gesetzgebenden Körperschaften fast nur
von Politikern eingenommen, Positioneh in
Wirtschaftsverbänden fast nur von Wirt-
schaftsmanagern. Selbst Mitgliedschaften in
Rundfunkräten oder Beratergremien bei Bun-
desministerien, die ja in erster Linie Angehö-
rigen anderer Sektoren offenstehen, sind
recht selten; nur 5,3% bzw. 9,9% der Befragten
sind Mitglied eines solchen Gremiums.
Damit weist die Führungsschicht zumindest
von ihrem beruflichen Spektrum her eine
nach Sektoren differenzierte Vielfalt auf.
Gleichzeitig kann man ihr auch keine Interes-
senidentität aufgrund sozialer Homogenität
unterstellen. Zwar stammen nur wenige Inha-
ber von' Führungspositionen aus Unter-
schichtfamilien, aber ebenso selten ist umge-
kehrt eine Herkunft aus der Oberschicht.

2 Partei- und Koalitionspräferenzen
nicht-politischer Eliten

In parlamentarischen Regierungssystemen
sind die politischen Parteien die Hauptträger

politischer Programmatik. Zugleich stellen sie
das politische Führungspersonal. Auch wenn
über die Regierungsbildung in erster Linie in
allgemeinen Wahlen entschieden wird und
damit auf den ersten Blick die Partei- und
Koalitionspräferenzen der nicht-politischen
Eliten als einer verschwindenden Minderheit
der Gesamtbevölkerung von geringer Rele-
vanz erscheinen mögen, stellen diese den-
noch in zweierlei Hinsicht eine wichtige Be-
zugsgruppe für die politischen Eliten dar. Das
Meinungsklima innerhalb der Eliten ist näm-
lich sowohl für die direkte Kooperation bei
politischen Entscheidungsprozessen von Be-
deutung als auch indirekt durch die Rolle, die
nicht-politische Eliten bei der Entwicklung
der öffentlichen Meinung spielen19).
Die in Tabelle 1 dargestellten Verteilungen
der Parteipräferenzen der Eliten verschie-
dener Sektoren können auf verschiedene Ur-
sachen zurückzuführen sein: eine wahrge-
nommene Interessenidentität zwischen den
Organisationsinteressen eines Sektors mit ei-
ner bestimmten Partei, parteipolitische Ein-
flußnahme auf die Personalpolitik eines Sek-
tors oder aber die individuelle Meinungsbil-
dung der Eliten.

Die über Zeit stabilen großen Majoritäten der
Wirtschafts- und Militäreliten für die CDU/
CSU und der Gewerkschaftseliten für die SPD
weisen darauf hin, daß hier eine weitgehende
Interessenidentität empfunden wird. Partei-
politische Einflüsse bei der Stellenbeset-
zungspolitik spielen dagegen in der Ministe-
rialbürokratie und im Rundfunk bekannter-
maßen eine gewichtige Rolle. Dies läßt sich
vor allem für die politischen Beamten (Staats-
sekretäre in Bund und Ländern, Abteilungs-
leiter in Bundesministerien) zeigen, die nicht
nur in ihrer überwältigenden Mehrheit eine
Präferenz für die jeweilige (n) Regierungspar-
tei (en) äußerten, sondern zu einem großen
Prozentsatz (fast 65% im Bund und sogar fast
85% in den Bundesländern) Parteimitglieder
sind. Während dies jedoch bei den politischen
Beamten wegen ihrer unmittelbar politischen
Funktion zwar manchmal beklagt, aber doch
überwiegend als notwendig anerkannt wird,
ist die parteipolitisch dominierte Personalpo-
litik in den Rundfunkanstalten sehr viel um-



strittener. Der Trend ist hier allerdings nicht
so einheitlich, da wegen des Ausgewogen-
heitsgebots ein gewisser parteipolitischer
Proporz verfolgt wird. Die politische Einfluß-
nahme zeigt sich hier vor allem an einem
relativ hohen Anteil von fast 54% Parteimit-
gliedern bei den Inhabern von Führungsposi-
tionen.
Ein Vergleich der Entwicklung der Anteile
für die einzelnen Parteien in den verschie-
denen Elitesektoren mit der in der Bevölke-
rung seit 1968 kann Aufschluß darüber geben,
in welchen Sektoren die individuelle Mei-
nungsbildung mehr als sektorspezifische Ge-
gebenheiten eine Rolle spielt. Eine Paralleli-

tät in der Entwicklung der Parteianteile läßt
darauf schließen, daß die Parteipräferenz sich
aufgrund derselben tagespolitischen Gege-
benheiten verändert hat. Dies ist in erster Li-
nie bei den Medien- und Wissenschaftseliten
der Fall. Bei diesen Gruppen nahm ebenso
wie in der Bevölkerung die SPD zwischen
1968 und 1972 deutlich zu, während sie zwi-
schen 1972 und 1981 einen Rückgang auf
Werte zu verzeichnen hatte, die unter denen
von 1968 liegen20).



Insgesamt zeigen die Zahlen, daß die SPD in
den Eliten deutlich unterrepräsentiert ist, die
CDU/CSU und die FDP dagegen überreprä-
sentiert sind. Dies liegt in erster Linie an der
Abneigung der Wirtschaftseliten und in
schwächerer Form auch der übrigen „bürgerli-
chen" Eliten gegenüber den Sozialdemokra-
ten. Damit besteht eine Asymmetrie zugun-
sten von Wirtschaftsinteressen in den Eliten,
die nur teilweise durch die Koalition zwi-
schen SPD und Gewerkschaften wettgemacht
wird. Diese Asymmetrie hängt allerdings nur
schwach mit dem durchschnittlich höheren
Herkunfts- und Ausbildungsstatus der Eliten,
dagegen in weit stärkerem Maße mit ihrer
Position (Sektorzugehörigkeit) sowie ihren
persönlichen Werthaltungen zusammen, die
sich in der Zugehörigkeit zu Verbänden, son-
stigen Vereinigungen sowie in den religiösen
Einstellungen dokumentieren.
Der Zeitraum zwischen 1968 und 1981/82 ist
wegen der zweimaligen Änderung des Koali-
tionsverhaltens der FDP im Bund von beson-
derem Interesse. Die Daten ermöglichen die
Analyse der Entwicklung der Koalitionspräfe-
renzen der FDP-Politiker und der FDP-An-
hänger in Eliten und Bevölkerung und damit
die Identifizierung derjenigen Gruppen, die
bei der jeweiligen Koalitionsumorientierung
Vorreiter und Nachzügler waren.
Bereits 1968 gab eine große Mehrheit von
61,1% der FDP-Politiker einer sozialliberalen
Koalition den Vorrang im Vergleich zu 33%
für eine christlich-liberale Koalition. Für die
FDP-Anhänger in der Bevölkerung liegen Da-
ten nur für 1969 vor, als der Umschwung be-
reits beschlossene Sache war. Fast die Hälfte
von ihnen sprach' sich damals für die neue
Koalition aus. Bei den FDP-Anhängern in den
nicht-politischen Eliten war die Anhänger-
schaft für die neue Koalition dagegen 1968
mit knapp 40 % etwas geringer, allerdings be-
vorzugten auch nur 32% eine christlich-libe-
rale Koalition.
1972 hatte sich die neue Koalition dann in
den Augen von FDP-Politikern und FDP-An-
hängern gleichermaßen fest etabliert: Dies
dokumentiert sich in sehr hohen Befürwor-
tungsraten für die sozialliberale Koalition.
1981/82 hingegen zeigt sich die paradoxe Si-
tuation, daß FDP-Politiker und FDP-Anhänger
in der Bevölkerung mit einer überwiegenden
Mehrheit von fast 80% die Fortführung der
sozialliberalen Koalition befürworteten, wäh-
rend bei den FDP-Anhängern in den nicht-
politischen Eliten die Anhänger einer christ-
lich-liberalen Koalition bereits überwogen.

Dies gilt besonders für die FDP-Anhänger in
den Wirtschaftseliten, bei denen sich auch
1972 nur knapp die Hälfte für die soziallibe-
rale Koalition ausgesprochen hatte und die
nun bereits zu 64,3% für die neue Koalition
votierten.
Bei aller gebotenen Vorsicht läßt sich aus den
Daten schließen, daß die Hinwendung zur so-
zialliberalen Koalition 1968/69 hauptsächlich
von den FDP-Politikern vorbereitet wurde,
denen die FDP-Anhänger in Eliten und Bevöl-
kerung später folgten, während die Wende
1981/82 in erster Linie auf das Mißvergnügen
der FDP-Anhänger in den Eliten — und vor
allem in den für die FDP besonders wichtigen
Wirtschaftseliten — an der bestehenden Ko-
alition zurückzuführen war, denen sich zu-
nächst nur eine Minderheit der FDP-Politiker
anschloß.

3. Politische Ziele und Einstellungen
zu aktuellen politischen Fragen

Die Erfassung politischer Einstellungen von
Eliten und Bevölkerung zu politischen Einzel-
fragen ist unter mehreren Aspekten interes-
sant. Zunächst hat die Verteilung der Einstel-
lungen zu aktuellen Fragen und insbesondere
zu neuen Themen wie beispielsweise der
Kernenergie einen unmittelbaren Informa-
tionswert. Da die Eliten direkt an politischen
Entscheidungsprozessen teilnehmen, kann
man von der Verteilung ihrer Einstellungen
zudem auf die Durchsetzungschancen ver-
schiedener politischer Positionen für künftige
Entscheidungen schließen, d. h. sie haben pro-
gnostischen Wert.
Weiter läßt sich untersuchen, mit welchen
Faktoren die gefundenen Einstellungen am
engsten Zusammenhängen: mit Beruf bzw.
Sektor, mit der Parteipräferenz oder mit ande-
ren Faktoren wie sozialer Herkunft, Religion
usw. Die hierzu durchgeführten Analysen ha-
ben ergeben, daß die Parteineigung bzw. die
Wahlabsicht relativ eng mit den politischen
Einzeleinstellungen Zusammenhängen. Die
übrigen erwähnten Faktoren üben dagegen
einen eher indirekten Einfluß insofern aus, als
sie wiederum die Parteineigung beeinflussen.
Die Einstellungsdifferenzen zwischen den Po-
litikern verschiedener Parteien lassen Rück-
schlüsse auf die Konfliktlinien zwischen den
Parteien zu. Uber die Zeit betrachtet, kann
man aus ihnen ablesen, wie stabil die zugrun-
deliegende Konfliktstruktur ist und in wel-
cher Weise neue Themen in diese eingebaut
werden bzw. sie verändern. Die Ergebnisse



zeigen die grundlegende Bedeutung, die der
ökonomische Interessenkonflikt für die
Strukturierung des Parteiensystems spielt
und die sich in deutlichen Einstellungsdiffe-
renzen zwischen SPD-Politikern und Unions-
politikern in wirtschaftspolitischen Fragen
niederschlägt, z. B. in den Einstellungen zur
Mitbestimmung und zur Marktwirtschaft.
Dieser Konflikt ist über die Zeit überaus sta-
bil und dokumentiert sich auch in den bereits
erwähnten dauerhaften Koalitionen zwischen
SPD und Gewerkschaftseliten einerseits und
der CDU/CSU und den Wirtschaftseliten an-
dererseits. Die relativ neue Streitfrage der
Staatsverschuldung fügt sich nahtlos in diese
Konfliktlinie ein.
Die Einstellungsdifferenzen zwischen SPD
und CDU/CSU gehen jedoch über den wirt-
schaftlichen Bereich hinaus und erstrecken
sich auch auf außenpolitische und gesell-
schaftspolitische Fragen wie z. B. die Entspan-
nungspolitik und die Bildungspolitik (Gesamt-
schule). Die FDP nimmt eine Zwischenposi-
tion zwischen diesen beiden Blöcken ein. In
wirtschaftspolitischen Fragen steht sie den
Unionsparteien näher, in gesellschafts- und
außenpolitischen eher der SPD. Je nach Ver-
änderung der aktuellen Prioritäten und Kon-
flikte liegt es für sie daher nahe, eine Koali-
tion mit der einen oder der anderen Seite ein-
zugehen. Während die FDP-Politiker bei-
spielsweise in der Umfrage 1972 mehrheitlich
für eine Erweiterung der Mitbestimmung plä-
dierten, wandten sie sich 1981 ebenso eindeu-
tig gegen eine Veränderung des Mitbestim-
mungsgesetzes von 1976. In der neuen Um-
frage weisen die FDP-Politiker auch in ande-
ren wirtschaftspolitischen Fragen ein hohes
Maß an Übereinstimmung mit der CDU/CSU
auf, was sich z. B. in deutlich von den SPD-
Politikern abweichenden Prioritäten für Voll-
beschäftigung und die Verminderung der
Staatsverschuldung äußert.
Mit Hilfe von Vergleichen zwischen verschie-
denen Befragtengruppen kann man schließ-
lich feststellen, inwieweit die politischen und
nicht-politischen Eliten die Einstellungen der
Bevölkerung repräsentieren. In der Bundesre-
publik wie auch in anderen Ländern spiegeln
sich die Grundkonflikte zwischen den Partei-
politikern in den Einstellungen der Anhänger
der verschiedenen Parteien wider, wenn auch
meist nur in abeschwächter Form. Daneben
gibt es jedoch Fragen, bei denen der Bevölke-
rungsdurchschnitt insgesamt von dem der
Parteipolitiker abweicht. Diese betreffen ein-
mal Fragen der ökonomischen Lebenssiche-

rung wie Preisstabilität, Sicherung der Renten
und Förderung des Mietwohnungsbaus, de-
nen von der Bevölkerung durchgehend eine
höhere Priorität eingeräumt wird. Dasselbe
gilt für den Schutz der unmittelbaren Lebens-
umwelt (Umweltschutz, Verbesserung des
städtischen Lebensraums), zu dem man mögli-
cherweise auch noch die eher skeptische Hal-
tung der Bevölkerung zur Kernenergie zählen
kann. Ein dritter Bereich bezieht sich auf die
Kontrolle staatlicher und wirtschaftlicher
Macht (Kontrolle der multinationalen Kon-
zerne, Datenschutz), die den Eliten weniger
wichtig ist.
Der inneren Sicherheit wird von der Bevölke-
rung ebenfalls ein höherer Stellenwert beige-
messen als von den Politikern. Dies kann ein-
mal ebenfalls als Schutzbedürfnis interpre-
tiert werden, zum andern ist es aber auch als
Teil des bekannten Syndroms anzusehen, daß
die Eliten „liberalere" Einstellungen zu Fragen
von „law and Order“ aufweisen. Dies gilt z. B.
für die Eihstellungen zur Todesstrafe, Be-
kämpfung des Terrorismus, Toleranz gegen-
über abweichenden Meinungen sowie zur In-
tegration ausländischer Arbeitnehmer. •
Generell gilt, daß die Einstellungen der nicht-
politischen Eliten denen der Politiker ähnli-
cher sind als denen der Bevölkerung. Zwar
lassen die verfügbaren Querschnittdaten nur
bedingt Aussagen über die Dynamik von Mei-
nungsbildungsprozessen zu, die Ergebnisse
legen jedoch den Schluß nahe, daß die Defini-
tion von konkreten politischen Alternativen
auf der Ebene der Eliten erfolgt und erst spä-
ter von den Parteianhängern in der Bevölke-
rung übernommen wird. Dieser „Definitions-
macht" der Eliten sind jedoch durch ökonomi-
sche und Sicherheitsinteressen der Bevölke-
rung Grenzen gesetzt, über die sich die politi-
schen Eliten nicht einfach hinwegsetzen kön-
nen.
Die Einstellungen verschiedener Elite- und
Bevölkerungsgruppen zur Kernenergie sind
ein interessantes Beispiel für eine politische
Streitfrage, die sich offensichtlich nur schwer
in die bestehende Konfliktstruktur zwischen
den Parteien integrieren läßt. Zwar zeigen
sich deutliche Unterschiede zwischen den Po-
litikern der verschiedenen Parteien, jedoch
stehen die Politiker und noch mehr die nicht-
politischen Eliten der Kernenergie durchweg
positiver gegenüber als die Bevölkerung21)



Während die CDU/CSU-Politiker sich in die-
ser Frage mehr im Einklang mit ihren zu über
90% für den systematischen Ausbau der
Kernenergie votierenden Anhängern in den
Eliten befinden, stehen die SPD-Politiker
(24% für Ausbau, 75% für weitere Nutzung)
hierbei ihren Wählern und dem Bevölke-
rungsdurchschnitt (34% für Ausbau, 54% für
weitere Nutzung) näher als ihren Anhängern
in den Eliten (49% für Ausbau, 50% für wei-
tere Nutzung).

4. Die Struktur von Eliten

Während die Analyse demographischer
Merkmale und der Einstellungen von Eliten
Aussagen über ihre Repräsentativität, ihre
Absichten und über Konfliktlinien zwischen
verschiedenen Elitegruppen ermöglicht, ver-
spricht man sich von der Erforschung der Eli-
testruktur Aufschlüsse über die Form der
Ausübung von Macht in einer Gesellschaft.
Macht ist auch innerhalb der Eliten ungleich
verteilt. Erst Daten über den tatsächlichen
Zugang zu Entscheidungsprozessen und die
Breite des Einflußspektrums einzelner Perso-
nen erlauben daher die Feststellung der
Durchsetzungschancen bestimmter Positio-
nen. Im Rahmen der Mannheimer Elitestudie
1981 wurden solche Daten über politische Ar-
beitsteilung und persönliche Kontakte inner-
halb der Eliten erhoben, ihre detaillierte Ana-
lyse steht allerdings noch aus.

Erste Auswertungen über die Beschäftigung
der befragten Eliten mit verschiedenen Poli-
tikfeldern zeigen, daß diese in der Regel mit
mehreren Feldern zu tun haben. Jedoch sind
sowohl der Inhalt als auch die Breite des Ak-
tivitätsspektrums begrenzt und durch die Po-
sition vorstrukturiert. Bei Verwaltungs-, Mili-
tär-, Wissenschafts-, Kultur- und Wirtschafts-
eliten liegt sie niedriger, bei Politikern, Ge-
werkschaftern und Medieneliten höher. Die
wichtigste Determinante für die Breite des
Aktivitätsspektrums ist die Sektorzugehörig-
keit. Die Höhe der Position, das Studienfach,
die soziale Herkunft und andere Einflußfakto-
ren spielen dagegen eine nur untergeordnete
Rolle.

Verlagert man das Augenmerk von der indi-
viduellen Ebene auf die Sektorebene, so zeigt

sich, daß das Aktivitätsspektrum der Sekto-
ren ebenfalls variiert Lediglich die Sektoren
Politik, Verwaltung und Massenmedien befas-
sen sich mit allen Themen, bei den anderen
Sektoren sind dagegen deutlich Schwer-
punkte zu erkennen, z. B. Arbeitsmarktpolitik
bei den Gewerkschaften, Wirtschaftspolitik
bei den Wirtschaftseliten und Sicherheitspoli-
tik bei den militärischen Eliten.

Inhaltlich stimmt die Häufigkeit, mit der die
einzelnen Politikfelder genannt wurden, recht
gut mit den politischen Prioritäten der Eliten
überein. Wirtschafts- und Energiepolitik spie-
len eine dominante Rolle, während beispiels-
weise das Post- und Fernmeldewesen trotz
seiner überragenden Bedeutung für die künf-
tigen Kommunikationsstrukturen von nur
wenigen Personen genannt ■wurde.

Die Kontakte der Eliten untereinander geben
Aufschluß über die Elitestruktur. Hierbei sind
in erster Linie zwei Fragen von Interesse. Ein-
mal, inwieweit formale und informelle Ein-
flußkanäle voneinander abweichen, und zum
andern, ob die in einem Netzwerk von Kon-
takten zwischen Eliten besonders zentralen
und damit einflußreichen Personen sich sy-
stematisch von der Gesamtgruppe der Befrag-
ten unterscheiden, z. B. im Hinblick auf ihre
Parteineigung, soziale Herkunft oder Sektor-
zugehörigkeit. Zugleich ermöglicht die Frage
nach Kontaktpersonen die Überprüfung der
Gültigkeit des Positionsansatzes, da hier auch
Personen genannt werden konnten, die nicht
in der ursprünglichen Positionenauswahl ent-
halten waren.

Informelle Beziehungen zwischen Eliten ha-
ben von jeher Laien wie Wissenschaftler
gleichermaßen fasziniert, da vielfach davon
ausgegangen wird, daß hinter den Kulissen
offizieller Zuständigkeiten informelle Macht-
prozesse eine wichtige Rolle spielen und poli-
tische Entscheidungen nicht unerheblich be-
einflussen. Die Vorstellung von Cliquen, „Seil-
schaften" und geschlossenen Elitezirkeln wird
durch eine große Flut von „Enthüllungs"litera-
tur über Lobbyismus und über die Geschichte
von einzelnen Entscheidungen genährt. Poli-
tische Prozesse lösen sich in solchen Publika-
tionen meist in ein Konglomerat von infor-
mellen Absprachen und Durchsetzungsstrate-
gien auf, die die schließlich getroffenen Ent-
scheidungen je nach Standpunkt des Betrach-
ters entweder als reine Zufallsprodukte oder
als logische Konsequenz einer bestimmten
personellen Konstellation erscheinen lassen.

gie aus. Bei den nicht-politischen Eliten waren es
75 %, jedoch bei den SPD-Anhängern mit 49 % und
bei den Gewerkschaftseliten mit 56,5 % etwas weni-
ger. In einer Bevölkerungsumfrage erbrachte die-
selbe Frage Anfang 1982 nur 34 % Zustimmung.



Fraglos kommt den Sozialwissenschaften bei
diesem Thema eine wichtige Aufklärungs-
funktion zu, und die Eliteforschung soll und
kann einen wichtigen Beitrag zu dessen empi-
rischer Erforschung leisten. Dabei ist jedoch
zunächst die Bedeutung informeller Bezie-
hungen von den Zwecken analytisch zu tren-
nen, zu denen diese eingesetzt werden. Meist
wird nämlich stillschweigend vorausgesetzt,
daß informelle Kontakte in erster Linie zur
Verfolgung individueller Vorteile eingesetzt
werden, also im Rahmen dessen, was Domhoff
den „special interest process" genannt hat22).
Bei diesem geht es meist um die Lenkung
staatlicher Gelder in eine bestimmte Rich-
tung, also um die Verteilung von Subventio-
nen, Forschungsmitteln oder öffentlichen In-
vestitionen. Zweifellos spielen bei derartigen
Entscheidungsprozessen informelle Bezie-
hungen eine oftmals ausschlaggebende Rolle.
Man sollte dabei jedoch nicht aus dem Auge
verlieren, daß solche Entscheidungen nur ei-
nen möglicherweise sogar relativ kleinen Teil
politischer Entscheidungen ausmachen. Zu-
dem sind persönliche Vorteile nur ein Motiv
für die Verfolgung politischer Ziele — wenn
auch zweifellos ein recht wichtiges. Von da-
her wäre also zunächst zu bestimmen, wel-
cher Stellenwert dem „special interest pro-
cess" im Gesamtrahmen politischer Entschei-
dungsprozesse zukommt. Das von den Befrag-
ten genannte Spektrum der Themen, mit de-
nen sie sich zum Zeitpunkt der Befragung
hauptsächlich beschäftigten, legt eher die
Vermutung nahe, daß ihre Hauptaktivitäten
sich auf die Beeinflussung „großer“ Fragen
und nicht auf die Verfolgung von spezifischen
Interessen konzentrieren. Das schließt natür-
lich nicht aus, daß persönliche Vorteile ver-
folgt und auch erzielt werden, relativiert aber
deren Bedeutung.
Weiterhin ist bei der Untersuchung informel-
ler Beziehungen zwischen Eliten die Frage
wichtig, worauf diese sich hauptsächlich
gründen. Die Vorstellung von informellen
Zirkeln ist oft mit der Annahme verbunden,
daß diese in erster Linie auf familiären Ban-
den oder auf während der Ausbildung ge-
schlossenen Freundschaften beruhen. Häufig
wird auch noch auf die Zugehörigkeit zu ex-
klusiven Vereinigungen wie z. B. Rotariern
Bezug genommen. Wiederum unterliegt es
keinem Zweifel, daß derartige Beziehungen
bei der Verfolgung politischer Ziele einge-

setzt werden, nur ist erneut nach ihrem Stel-
lenwert zu fragen. Dabei muß man sich vor
Augen halten, daß die angenommene Rele-
vanz aller erwähnten Zugehörigkeiten sich
auf die geringe Größe und die darauf gegrün-
dete persönliche Intimität der entsprechen-
den Gruppen gründet. Es bedarf daher eines
gehörigen Maßes von Glauben an die Konspi-
rationsfähigkeit solcher Gruppen, um anneh-
men zu wollen, daß diese das gesamte Spek-
trum wichtiger politischer Entscheidungen in
einer komplexen Industriegesellschaft domi-
nieren können. Auch hier kann man also
nicht von der Tatsache der Existenz solcher
Zirkel auf ihre Bedeutung schließen. Vor al-
lem ist zu berücksichtigen, daß diese letztlich
nicht unerheblich von den formalen Kompe-
tenzen ihrer Mitglieder abhängt. Die Nütz-
lichkeit informeller Kanäle beruht ja in aller-
erster Linie darauf, daß sie zu Personen beste-
hen, die über formale Entscheidungsbefug-
nisse verfügen. Die Tatsache, daß Führungs-
positionen normalerweise sehr begehrt und
umkämpft sind, zeigt, welch große Bedeutung
formalen Kompetenzen von den an der Beset-
zung dieser Positionen beteiligten Personen
zugeschrieben wird.
Die Existenz eines Netzwerks informeller
Kontakte von Eliten ist jedoch nicht nur unter
dem Aspekt der Konspiration und der Durch-
setzung von Spezialinteressen zu sehen. Sie
erleichtert auch den Informations- und Mei-
nungsaustausch und damit die Entschei-
dungsfindung innerhalb einer Elite. Von da-
her kann die Untersuchung informeller Elite-
zirkel Aufschluß darüber geben, welche Per-
sonen in diesem Prozeß mehr oder weniger
zentral sind und worauf sich diese Zentralität
gründet: auf Herkunft, Freundschaftsbande,
frühere Berufskontakte oder aber auf das
durch eine Position formal vorgegebene Kon-
taktspektrum.
Die Analyse der persönlichen Kontakte der
befragten Eliten wurde zunächst auf ein Drit-
tel der Befragten in den wichtigsten Spitzen-
positionen (492 Befragte) beschränkt, um Ver-
gleiche mit zwei ausländischen Studien vor-
nehmen zu können, deren Befragungsgruppe
kleiner war. Dies sind Umfragen, die 1971 in
den USA (545 Befragte) und 1975 in Austra-
lien (370 Befragte) durchgeführt wurden. In
beiden Ländern hat die Analyse neben vielen
kleinen auch einen größeren Elitezirkel zu-
tage gefördert, der von den Forschern „zentra-
ler Zirkel“ genannt wurde. Zu diesem Zirkel
gehörten in Australien 418 und in den USA
227 Personen. Er umfaßte in beiden Ländern



Vertreter aller Sektoren und Parteien, die im
Rahmen eines breiten Spektrums von The-
men genannt worden waren23). Die Sektor-
komposition des entsprechenden Zirkels, dem
in der Bundesrepublik 340 Personen angehö-
ren, im Vergleich zu der der Ausgangspopula-
tion ist in Tabelle 2 dargestellt ).24

2) J. Higley/G. Moore, Elite Integration in the
United States and Australia, in: American Political
Science Review, 75 (1981), S. 581—597.
24) Die technisch sehr aufwendige Datenaufberei-
tung und -analyse wird im Rahmen des Projektes
von Gunter Wolf betreut, dem an dieser Stelle für
die Überlassung der Zahlen in Tabelle 2 gedankt
sei.

Obwohl eine eingehende Analyse der Ergeb-
nisse noch aussteht, läßt sich den Zahlen be-
reits eine Verschiebung der Sektorkomposi-
tion des Zirkels gegenüber der Ausgangspo-
pulation zugunsten der Sektoren Politik und
Gewerkschaften entnehmen. Die Tatsache,
daß über 45% der Nennungen auf die 861 aus-
gewählten Spitzenpositionsinhaber entfielen
und daß 275 der 340 (80,9%) der Mitglieder
des zentralen Zirkels zu dieser Gruppe gehö-

ren, kann als Bestätigung des Positionsansat-
zes angesehen werden. Sie zeigt aber zugleich
seine Ergänzungsbedürftigkeit durch Netz-
werkdaten, die es erlauben, die Bedeutung
von Personen empirisch zu messen.
Man sollte sich allerdings davor hüten, die
340 Mitglieder des zentralen Zirkels als „die
Elite" zu bezeichnen. Sie stellen zwar zweifel-
los die Gruppe der bei der Diskussion wichti-
ger Entscheidungen zentralsten Personen dar;
Einflußnahme auf diese Entscheidungen ist
jedoch nicht auf sie beschränkt. Das Netz-
werk der durch mindestens zwei Kontakte
verbundenen Personen ist mit 799 Mitglie-
dern über doppelt so groß, und insgesamt
wurden immerhin 1 960 Personen zumindest
von einem Befragten als wichtige Kontakt-
partner genannt.

Zum Abschluß sollen noch zwei miteinander
verbundene Probleme kurz angesprochen
werden, die sich bei Eliteumfragen in beson-
derer Weise stellen. Dies ist einmal die Frage,

IV. Ausblick
inwieweit Eliten in einer Umfrage bereit sind,
ihre wirkliche Meinung preiszugeben und
nicht lediglich Lippenbekenntnisse abzule-
gen. Während die Verzerrung von Interview-
antworten durch den Rückgriff auf gängige
Formeln und vermeintlich sozial erwünschte
Antworten ein generelles Problem der Umfra-
geforschung ist, dem man bei der Interpreta-
tion der Ergebnisse Rechnung tragen muß,
würde eine Beschränkung der Antworten auf
offizielle Stellungnahmen den Nutzen von
Eliteumfragen substantiell einschränken.



Eine Reihe von Argumenten spricht jedoch
dagegen, daß Eliten im Interview bewußt irre-
führende Antworten geben. Hier ist zunächst
die Freiwilligkeit der Teilnahme an einer sol-
chen Erhebung zu nennen. Ein Positionsinha-
ber, dem ihr Nutzen zweifelhaft erscheint und
der keine Lust zur Beantwortung der gestell-
ten Fragen hat, kann die Teilnahme verwei-
gern, ohne negative Konsequenzen befürch-
ten zu müssen. Während ein lästiges Medien-
interview ihm aus persönlichem oder aus Or-
ganisationsinteresse heraus unvermeidlich
erscheinen mag, ist die Teilnahme an einer
Eliteumfrage in dieser Hinsicht völlig uner-
heblich, da sie anonym erfolgt und die Einzel-
meinungen nur in Durchschnittsberechnun-
gen eingehen. Die Entscheidung für eine Teil-
nahme am Interview dürfte daher in erster
Linie von einer positiven Einschätzung sol-
cher Untersuchungen bestimmt sein, die in
den Augen der Teilnehmer durch eine den
Untersuchungszweck in Frage stellende Be-
antwortung der Fragen gemindert würde.
Dies schließt natürlich nicht aus, daß bei als
brisant empfundenen Fragen „geschönte" Ant-
worten gegeben werden. Man darf dabei aber
nicht vergessen, daß die Zielpersonen einer
solchen Umfrage normalerweise über ein be-
trächtliches Selbstbewußtsein verfügen und
Fragen weit seltener als brisant wahrnehmen,
als dies bei Bevölkerungsumfragen der Fall
ist. Die Verweigerungsrate bei Einzelfragen
ist bei Elitebefragungen außerordentlich ge-
ring.
Das große Interesse der Befragten an den Er-
gebnissen solcher Studien zeigt zudem, daß
sie sich selbst Aufschlüsse aus den Daten er-
hoffen. Schließlich kann man auch davon aus-
gehen, daß bei den meisten Positionsinhabern
überhaupt keine Diskrepanz zwischen dem
Organisationsstandpunkt und der eigenen
Meinung besteht, die ja für sie persönlich mit
beträchtlichen psychischen Kosten verbun-
den wäre.
Sicherlich ist dennoch eine gewisse Skepsis
hinsichtlich der Ergebnisse zu einzelnen Fra-
gen angebracht. Demographische Fragen wer-
den mit größerer Wahrscheinlichkeit korrekt
beantwortet als solche nach der Parteiprä-
ferenz oder nach Mitgliedschaften in infor-
mellen Gremien. Die Tatsache, daß immerhin
6% der befragten Parteimitglieder eine von
ihrer Mitgliedschaft abweichende Wahlab-
sicht bekannten, zeigt aber, daß zumindest bei
dieser nicht unwichtigen Frage offen geant-
wortet wurde. Die relativ geringe Ausschöp-
fungsrate von 55% stellt daher für Eliteumfra-

gen sicher ein größeres Problem dar als unzu-
treffende Antworten.
Diese optimistische Einschätzung setzt aller-
dings voraus, daß die Befragten Zutrauen in
die vertrauliche Behandlung ihrer Daten ha-
ben. Auch wenn die Umfragedaten getrennt
von den Namen und Adressen der Befragten
gespeichert werden, ist es bei führenden Posi-
tionsinhabern eher als bei den Befragten ei-
ner allgemeinen Bevölkerungsumfrage mög-
lich, durch eine Kombination von Merkmalen
wie beispielsweise Alter, Religion, Partei und
Sektor auf Einzelpersonen zu schließen. Von
daher verbietet es sich, solche Daten in Da-
tenarchiven öffentlich zugänglich zu machen.
Der Zugang wird immer auf einen Kreis von
Personen beschränkt werden müssen, die sich
verpflichten, die Ergebnisse nur in anonymi-
sierter Form zu publizieren, die keine Identi-
fikation von Einzelpersonen erlauben. Als
Faustregel gilt dabei, daß keine Analysegrup-
pe weniger als fünfzehn Fälle umfassen darf.
Auf der Basis von drei großen nationalen Eli-
teumfragen in der Bundesrepublik lassen sich
nunmehr auch Fragen nach dem allgemeinen
Erkenntniswert solcher Studien sowie nach
Fragestellungen, denen in Zukunft verstärkt
nachgegangen werden sollte, beantworten.
Der wichtigste Nutzen der Studien besteht
zweifellos darin, daß die erhobenen Daten
wesentliche soziale Indikatoren über die Füh-
rungsschicht in der Bundesrepublik darstel-
len, auf die für eine Vielzahl von politikwis-
senschaftlichen Fragestellungen zurückge-
griffen werden kann. Sie sind darin anderen
Statistiken und regelmäßig durchgeführten
themenbezogenen Umfragen (z. B. Wahlum-
fragen) vergleichbar. Von daher sind sie für 
jeden Forscher von Wert, der über die soziale
und politische Entwicklung in der Bundesre-
publik arbeitet und empirische Daten benö-
tigt.
Dabei ist die Vergleichbarkeit von Einzelfra-
gen mit Bevölkerungsumfragen von lange un-
terschätzter Bedeutung. Häufig wurde argu-
mentiert, man könne bei Eliten nicht diesel-
ben einfachen und nur standardisierte Ant-
wortmöglichkeiten zulassende Einstellungs-
fragen verwenden. Zwar kann es in Einzelfäl-
len durchaus vorkommen, daß Eliten vorgege-
bene Antworten als nicht differenziert genug
ablehnen, im Normalfall haben sich standar-
disierte Fragebogen aber dmchaus bewährt.
Sie ermöglichen eine zügige Bearbeitung der
angesprochenen Themen, und die Befragten
haben durchaus Verständnis für den Wunsch,
daß mit Bevölkerungsumfragen vergleichbare



Daten erhoben werden sollen, solange genü-
gend offene Fragen im Interview ihnen zu-
sätzlich eine differenzierte Darstellung ihres
eigenen Standpunktes erlauben.
Breit angelegte Studien über nationale Eliten
erlauben in erster Linie Analysen der Ähn-
lichkeiten und Unterschiede zwischen den
verschiedenen Sektoren und können die zur
Beantwortung spezifischer Fragestellungen
notwendigen Detailinformationen nicht lie-
fern. Ergänzende Untersuchungen über ein-
zelne Eliten, z. B. Politiker, Wirtschafts- oder
Gewerkschaftsführer, oder zu einzelnen The-
menbereichen wie der Sicherheitspolitik25)
sind daher wünschenswert.
Umfassende Elitestudien benötigen in beson-
derem Maße internationale Vergleichsmög-
lichkeiten. Erst die vergleichende Forschung
kann die Voraussetzungen und Konsequen-
zen verschiedener Elitestrukturen angemes-
sen analysieren. Dies erfordert jedoch nicht
nur internationale Kooperation, sondern auch
langfristige kontinuierliche Beschäftigung mit
diesem Thema, da vergleichende Analysen
eine voraufgegangene gründliche Analyse
der einzelnen nationalen Datensätze voraus-
setzen. Wegen der im Vergleich zu allgemei-
nen Bevölkerungsumfragen hohen Kosten
von Elitestudien sind bislang noch nicht sehr

viele Vergleichsstudien mit einer relativ brei-
ten Themenstellung und hinreichend großen
Fallzahlen durchgeführt worden. Die bereits
erwähnten Eliteumfragen in den USA und
Australien sind jedoch in vielen Fragestellun-
gen mit der Mannheimer Studie von 1981 ver-
gleichbar, und es besteht eine enge Koopera-
tion mit diesen Projekten mit dem Ziel einer
vergleichenden Publikation.
Die Überprüfung vieler elitetheoretischer
Fragestellungen erfordert schließlich die Ver-
bindung von Umfragedaten über Eliten und
Bevölkerung mit solchen über politische Out-
puts, d. h. die systematische Einbeziehung von
Informationen über tatsächlich getroffene
Entscheidungen und ihre Ergebnisse. Obwohl
ihre Notwendigkeit von vielen gesehen
wird26), steht die Forschung hier erst am An-
fang. Ansätze dazu wurden jedoch für die
kommunale Ebene von Laumann/Marsden27)
gemacht und werden gegenwärtig von Lau-
mann mit einer Entscheidungsstudie in aus-
gewählten Politikfeldern auch für die natio-
nale Ebene fortentwickelt.



Werner Jann

Policy-Forschung - ein sinnvoller Schwerpunkt
der Politikwissenschaft?

I. Policy-Forschung: Worum geht es?

1. Die Fragestellung

Wahrscheinlich ist die Behauptung nicht
übertrieben, daß Policy-Forschung in den letz-
ten Jahren unter unterschiedlichen Bezeich-
nungen wie Implementations-, Evaluations-,
Programm- oder auch Politikfeldforschung zu
einem der interessantesten und lebhaftesten
Zweige der deutschen Politikwissenschaft ge-
worden ist. Selbst in der Umgangssprache
setzt sich der Terminus „Policy" langsam
durch, z. B. wenn in einem Artikel der „Zeit“
der Bundesregierung vorgeworfen wird, sie
betreibe „Politics without Policy" 1). Der fol-
gende Beitrag möchte mit Fragestellungen
und Ansätzen der Policy-Forschung bekannt
machen und dabei vielleicht auch einige Vor-
behalte gegen diese in letzter Zeit zugegebe-
nermaßen als „Modeerscheinung" auftretende
Ausrichtung der Politikwissenschaft abbauen
helfen. Zur Verdeutlichung der speziellen
Fragestellung der Policy-Forschung hat es
sich als sinnvoll erwiesen, an der Mehrdeutig-
keit des deutschen Begriffs „Politik" in der
englischen Sprache anzuknüpfen ).2

Es gibt bisher keine befriedigende Überset-
zung des englischen Terminus „Policy“. Er be-
zeichnet die inhaltliche Dimension von Poli-
tik, d. h. die Art und Weise staatlicher Aktivi-
täten, die Bearbeitung gesellschaftlicher Pro-
bleme und ihre Instrumente. Im Deutschen
wird diese Bedeutung vor allem in zusam-
mengesetzten Ausdrücken deutlich, etwa
„Wohnungsbaupolitik" oder „Sozialpolitik". Im
Zentrum des Interesses steht die Frage nach
den Gegenständen und Aufgaben der Politik.
Es geht um die Problemverarbeitung und Auf-
gabenerfüllung durch das politisch-admini-

strative System und die Gestaltung gesell-
schaftlicher Verhältnisse. Politikinhalte er-
scheinen zunächst oft neutral, pragmatisch
oder von „Sachzwängen" diktiert, und doch
beinhalten sie immer bestimmte gesellschaft-
liche Werte und Ziele und berühren gesell-
schaftliche Interessen. Weil gesellschaftliche
Werte und Ziele sowie die ihnen zugrunde
liegenden Interessen nur selten übereinstim-
men, sondern im Gegenteil in der Regel un-
terschiedlich, 'oft sogar widersprüchlich und
gegensätzlich sind, sind staatliche Policies
auch immer Ausdruck von Konflikten über
Werte und Ziele 3).
Es gibt zwar keine allgemein akzeptierte De-
finition von Policy, aber doch Einigkeit über
zentrale Merkmale ): Im engeren Sinne be4 -
zeichnet der Begriff die Ergebnisse der Poli-
tikformulierung, d. h. staatliche Programme,
Gesetze usw.; im weiteren Sinne umfaßt er
auch die Durchführung dieser Programme,
d. h. nicht nur die intendierten Aktivitäten
und Ziele, sondern auch die tatsächlichen
Handlungen und deren nicht-intendierte Re-
sultate. Wenn man von einem ganz einfachen
Modell des politischen Systems, wie es z. B.
von Easton oder Almond entworfen worden
ist, ausgeht, in dem das politische System auf
„Inputs" (z. B. Anforderungen und Unterstüt-
zung) reagiert und diese in „Outputs" (z. B.
Entscheidungen oder Aktivitäten) verwan-
delt, bezeichnen Policies die Output-Seite
dieses Systemmodells ).5

Analytisch davon zu trennen ist die prozes-
suale Dimension von Politik, d. h. Politik als
„Politics“ kennzeichnet demgegenüber den
konfliktreichen, durch Interessenkonkurrenz



geprägten Prozeß der Austragung von Kon-
flikten, der Durchsetzung von Inhalten,
Zielen und Interessen. Diese Dimension ist
die sichtbarste und wird oft mit dem vieldeu-
tigen Politikbegriff gleichgesetzt. Die klassi-
schen Fragen der Politikwissenschaft (z. B.
wer kann seine Interessen artikulieren und
durchsetzen, welche Rolle spielen Institutio-
nen, welche Mechanismen der Konfliktrege-
lung gibt es?) wie auch zentrale Begriffe (z. B.
Macht, Konsens, Legitimität) sind daher der
Politics-Dimension zuzurechnen.
Die formale Dimension von Politik, d. h. Poli-
tik als „Polity" kennzeichnet schließlich die
Ordnung des politischen Systems, das Nor-
mengefüge, die Institutionen und die Organi-
sationsform. Es geht hier um die Verfahrens-
regelungen, Institutionen und Normen, in de-
nen Politik abläuft. Gesellschaftliche Normen
und Institutionen (z. B Verfassungen, Gesetze,
Vorschriften) sind dabei zugleich Ergebnis
(„geronnene Politik") wie auch Voraussetzung
(„Weichenstellung'') für zukünftige politische
Prozesse (Politics) und Inhalte (Policies). Sehr
grob vereinfacht kann man sagen, daß Politik-
wissenschaft sich ursprünglich vor allem mit
der Polity-Dimension beschäftigt hat (Institu-
tionenkunde), danach die Politics-Dimension
entdeckte (politische Prozesse) und erst in
letzter Zeit Policies in das Zentrum der
Aufmerksamkeit gerückt sind. Im Rahmen
von Untersuchungen des politischen Sy-
stems interessierten vor allem' die politi-
schen Funktionen, z. B. Interessenartikulation
und -aggregation, und die Institutionen, in de-
nen dieses geschieht; diese wurden aber in
der Regel nicht zu den jeweiligen Outputs des
Systems, den Policies, in Beziehung gesetzt.
Die Binnenstrukturen und Funktionen des
politischen Systems, insbesondere des admi-
nistrativen Teilsystems, wurden zwar von der
Verwaltungswissenschaft und insbesondere
von der Verwaltungssoziologie untersucht,
aber hier wurden wiederum die gesamtgesell-
schaftlichen Bedingungen weitgehend außer
acht gelassen und auch hier interessierte der
Output, d. h. die Qualität der jeweiligen Poli-
cies, nur am Rande.
Policy-Forschung beschäftigt sich also mit
den Bedingungszusammenhängen zwischen
Politik-Strukturen, Politik-Prozessen und Po-

litik-Inhalten6). Besonderheit der Policy-
Orientierung ist dabei die Betonung der in-
haltlichen Aspekte von Politik oder, anders
ausgedrückt, die Auffassung des politischen
Prozesses als Prozeß der Problemverarbeitung
durch das politische oder, präziser, das poli-
tisch-administrative System; d. h., Politik wird
in einem funktionalen Sinn als Policy-Making
aufgefaßt.
Thomas R. Dye hat dieses Erkenntnisinter-
esse auf die Formel gebracht: „Policy analysis
is finding out what governments do, why they
do it, and what difference it makes". )7

Damit sind die zentralen Elemente der Policy
Studien angesprochen:
— das „Was" staatlicher Policies, d. h. deren
Inhalt („contents"),
— das „Warum", die Frage nach den Gründen,
Voraussetzungen und Einflußfaktoren auf
staatliche Policies („causes", „determinants"),
und
— das „Wozu", die Frage nach den Folgen und
Wirkungen von Policies („impacts", „conse-
quences“).
Es geht also um die Inhalte, Voraussetzungen
und Folgen von Politik im Sinne von Policies;
man könnte diesen Ansatz auch als Wissen-
schaft und Lehre von den staatlichen Inter-
ventionen bezeichnen.
Im Prinzip sind dies allerdings zwei unter-
schiedliche Fragestellungen. Die Inhalte
staatlicher Politik, die Problembewältigung
durch staatliche Policies stehen im Zentrum
des Interesses; sie können daher zunächst als
abhängige Variablen aufgefaßt werden. Sämt-
liche Einflußfaktoren auf diese Inhalte, also
z. B. auch Faktoren der politischen Machtver-
teilung oder der politischen Institutionen,
können danach als unabhängige Variablen
betrachtet werden; sie interessieren nur inso-
weit, wie sie die Inhalte staatlicher Politik im
Sinne von Policies beeinflussen. Gleichzeitig
haben diese staatlichen Policies aber auch
wiederum Folgen im gesamtgesellschaftli-
chen System, d. h. sie können im Rahmen ei-
ner weiteren Fragestellung als unabhängige
Variablen betrachtet werden, und es kommt
nun darauf an, die davon abhängigen Varia-
blen und ihre Veränderungen zu identifizie-
ren.
Renate Mayntz hat darauf hingewiesen, daß
die policy-orientierte Fragestellung natürlich



nur eine unter vielen möglichen und sinnvol-
len Fragestellungen ist, und daß sie eben auch
eine begrenzte Fragestellung ist; z. B. interes-
sieren in diesem Zusammenhang die Macht-
verteilung zwischen Parlament und Regie-
rung oder die Personalstruktur eines Ministe-
riums nicht an sich (d. h. als abhängige Varia-
blen), sondern sind nur einige wenige unter
vielen denkbaren Einflußfaktoren, die den In-
halt staatlicher Policies beeinflussen können
(d. h. unabhängige Variablen):
„Man kann den politischen Prozeß als Pro-
blemverarbeitung analysieren, darf damit
aber nicht zugleich behaupten, daß er nach
Anlaß und Ergebnis und auch im Verständnis
der beteiligten Akteure lediglich ein Pro-
blemverarbeitungsprozeß ist.“ )8

2. Dimensionen und Konzepte

Die Vielfalt der unterschiedlichen Perspekti-
ven, Fragestellungen und Erkenntnisinteres-
sen, mit denen Ursachen, Inhalte und Folgen
staatlicher Policies untersucht werden, lassen
sich anhand von vier möglichen Dimensionen
der Policy-Forschung veranschaulichen. Man
kann Policy Studien danach unterscheiden:
— ob sie an bestimmten Poltikbereichen an-
setzen, z. B. Arbeitsmarktpolitik, Wohnungs-
baupolitik usw.,
— welche Faktoren in die Analyse einbezo-
gen werden, ob sowohl ökonomische, soziale
und politisch-administrative Voraussetzun-
gen und Folgen einer bestimmten Policy un-
tersucht werden, oder ob man sich auf einen
bestimmten Ausschnitt, z. B. die politisch-ad-
ministrativen Faktoren, beschränkt,
— an welcher Phase des Prozesses der staatli-
chen Problemverarbeitung angesetzt wird, ob
z. B. die Politikformulierung, die Politikdurch-
führung oder die Politikwirkung im Zentrum
des Interesses steht, und schließlich
— aus welcher Perspektive die Untersuchung
unternommen wird, ob ex ante erklärt wird,
wie Policies bzw. der Prozeß des Policy-Ma-
king aussehen sollte, oder ob ex post unter-
sucht wird, aus welchen Gründen bestimmte
Policies auf eine bestimmte Art und Weise
formuliert oder durchgeführt werden bzw. ge-
wirkt haben.
Von zentraler Bedeutung ist, daß diese ver-
schiedenen Ansätze oder besser Dimensionen

einander nicht ausschließen, sondern in jegli-
eher denkbarer Kombination vorkommen
können, daß sie sogar einander bedingen und
inspirieren und daß alle diese möglichen An-
sätze und ihre Kombinationen als Policy-Stu-
dien bezeichnet werden können. Beispiels-
weise ist eine Untersuchung, die sich ex ante
mit denjenigen politisch-administrativen Fak-
toren beschäftigt, die die Politikformulierung
ganz allgemein für alle Politikfelder beein-
flussen, genauso eine Policy-Studie wie die ex
post Analyse externer Faktoren, die die Wir-
kung einer bestimmten Policy, z. B. im Be-
reich Wohnungsbau, beeinflußt haben.

Als nächstes stellt sich daher die Frage, wie
das Verhältnis der Policy-Forschung zu den
etablierten sozialwissenschaftlichen Diszipli-
nen, z. B. Ökonomie, Soziologie und Politik-
wissenschaft, aber auch zu den übrigen im
Rahmen des Policy-Making relevanten Diszi-
plinen, z. B. Medizin oder Architektur, aus-
sieht? Gesellschaftliche Probleme, die durch
unterschiedliche Policies bearbeitet werden
sollen, halten sich offensichtlich nicht an die
bestehende wissenschaftliche Arbeitsteilung.
Faktoren, die die Formulierung, Durchfüh-
rung und die Wirkung von Policies beeinflus-
sen können, sind höchstwahrscheinlich nicht
allein auf irgendein „zuständiges“ materielles
Fach begrenzt (z. B. technische oder ökonomi-
sche Faktoren), sondern liegen wahrschein-
lich auch, aber eben nicht allein, in Struktu-
ren und Prozessen des politisch-administrati-
ven Systems (d. h. politisch-administrative
Faktoren).
Die zu enge und restriktive Definition und
Anwendung disziplinärer Grenzen erschwert
oder verhindert daher relevante Erkenntnis-
se, weil wichtige erklärende Faktoren (Varia-
blen) u. U. in den Bereich eines anderen
Faches fallen und deswegen überhaupt nicht
wahrgenommen oder bewußt ausgeschlossen
werden. Policy-Studien müssen also, um rele-
vant zu sein, notwendigerweise interdiszipli-
när sein. Insgesamt geht es im Rahmen der
Policy-Studien um speziell sozial- und politik-
wissenschaftliches Wissen über Inhalte, Vor-
aussetzungen und Folgen von Politik im
Sinne von Policies. Dabei interessiert sowohl
Wissen über und für
— spezielle Politikfelder (z. B. Wohnungsbau-
politik, Sozialpolitik), d. h. materielle oder
substantielle Aspekte, als auch
— generelles Wissen für alle oder eine An-
zahl Politikfelder, d. h. über Strukturen und
Prozesse des politisch-administrativen Sy-



stems (z. B. Gesetzgebung, Planung, Imple-
mentation usw.) und deren Folgen.
Zentral ist die Verschränkung von materiel-
len und strukturellen Aspekten, d. h. sowohl
strukturelles Wissen für materielle Politikfel-
der als auch die materiellen Folgen von struk-
turellen Gegebenheiten werden thematisiert.
Beide Fragestellungen sollten dabei nicht
künstlich getrennt werden. Wer sich mit den
Inhalten staatlicher Politik beschäftigt, sollte
sich auch mit den Strukturen und Prozessen
ihrer Entstehung, Durchführung und Wir-
kung abgeben und umgekehrt; aber genau
dies ist offensichtlich in der Vergangenheit
oft nicht der Fall gewesen. „Experten" haben
Ratschläge über „sinnvolle“ staatliche Policies
gegeben, ohne zu reflektieren, welche Pro-
bleme bei der Formulierung und Durchset-
zung solcher Politiken auftreten würden.
Trotzdem ist unverkennbar, daß es zumindest
analytisch zwei unterschiedliche Orientierun-
gen von Policy-Studien gibt, und zwar eine
eher weitere, sozialwissenschaftliche und
eine eher engere, politik- und verwaltungs-
wissenschaftliche:
— Es gibt Policy-Studien im weiteren Sinne,
die ganz allgemein die Nutzung sozialwissen-
schaftlicher Erkenntnisse für staatliche Poli-
cies zum Inhalt haben, d. h. (möglichst) sämtli-
che relevanten Faktoren werden in die Ana-
lyse der Gründe, Inhalte und Folgen von Poli-
cies einbezogen, und
— es gibt Policy-Studien im engeren Sinne,
denen es speziell um die Zusammenhänge
zwischen Strukturen und Prozessen des poli-
tisch-administrativen Systems und den Inhal-
ten staatlicher Politik geht, d. h. insbesondere
die politisch-administrativen Faktoren wer-
den in die Analyse einbezogen.
Die unterschiedlichen Konzeptionen der Poli-
cy-Forschung lassen sich auch anhand der
amerikanischen Diskussion verdeutlichen,
die ja die Entwicklung in der Bundesrepublik
entscheidend beeinflußt hat9). Idealtypisch
kann man auch dort wiederum zwei Ansätze
unterscheiden, nämlich
— eine eher ex ante, präskriptiv, normativ
und auf Anwendung ausgerichtete Version,

die den Aspekt des „Science for action“ be-
tont,
— und eine eher ex post, deskriptiv, empi-
risch und erklärend ausgerichtete Version,
bei der der Aspekt der Vermehrung von
Grundlagenwissen, d. h. des „Science for
knowledge", betont wird.
Während der erste Ansatz, der oft als Policy
Science bezeichnet wird, politischen und ad-
ministrativen Entscheidungsträgern helfen
will, die „beste“ Policy zu wählen, und dabei
schon bei der Generierung unterschiedlicher
Alternativen ansetzt, betont der zweite An-
satz, der oft unter der Bezeichnung Policy
Studies läuft, die Suche nach den systemati-
schen Zusammenhängen zwischen Vorausset-
zungen von Policies, deren Inhalten und Fol-
gen. Dabei sind die engen Beziehungen zwi-
schen beiden Auffassungen der Policy-For-
schung offenkundig, denn jede Präskription
enthält notwendigerweise deskriptive und
theoretische Annahmen wie jede empirische
Analyse, auch wenn sie nur das Bestehende
beschreiben und erklären will, normative Im-
plikationen hat.
Tatsächlich gehört der Bereich der Policy-
Forschung in den USA inzwischen zum eta-
blierten Kanon sozialwissenschaftlicher An-
sätze. Es ist bemerkenswert, daß dieser Be-
reich einer derjenigen ist, der in den letzten
Jahren am auffälligsten expandierte und auch
noch heute, in Zeiten ernster ökonomischer
Restriktionen und erheblicher Kürzungen im
Bereich der Sozialwissenschaften, noch
leichte Zuwachsraten zu verzeichnen hat. Po-
licy-orientierte Forschungen treten in den
USA unter einer beinahe unübersehbaren
Vielzahl von Bezeichnungen auf, doch leider
korrespondieren die verschiedenen Ansätze,
Schwerpunkte und Erkenntnisinteressen in
der Regel nicht mit einheitlichen Bezeichnun-
gen. Zum weiteren Bereich der Public Policy
Studies gehören dabei auch verwandte An-
sätze wie Systems Analysis, Social Impact As-
sessment oder auch Technology Assessment.
Anzeichen für die Etablierung von Policy-For-
schung als zentralem Bereich angewandter
Sozialwissenschaften sind vor allem die große
Zahl der in den letzten Jahren entstandenen
Zeitschriften, Publikationsreihen, wissen-
schaftlichen Vereinigungen, Lehrbücher und
vor allem auch Ausbildungsgänge.



II. Ansätze in der Bundesrepublik Deutschland

1. überblick
Auch in der Bundesrepublik werden seit eini-
gen Jahren Fragen nach den Voraussetzun-
gen und Folgen „besserer" Politik im Sinne
von Policies verstärkt behandelt, d. h. auch bei
uns gibt es offensichtlich einen Bedarf an
Wissen über die „Output-Seite“ des politisch-
administrativen Systems. Die verstärkten Be-
mühungen auf diesem Gebiet zeigen sich u. a.
in folgenden Konzepten und Ansätzen10):

11) C.

— Regierungslehre
— Politische Planung
— Programming-Planning-Budgeting-System

(PPBS)
— Regierungs- und Verwaltungsreform
— Aktive Politik
— Ziel- und ergebnisorientiertes Verwal-

tungshandeln
— Wirkungsforschung, Evaluation
— Implementationsforschung
— Politikfeldforschung
— Programmforschung
— Gesetzgebungslehre
— Rechtstatsachenforschung
— öffentliche Aufgaben, Aufgabenkritik
— Policy-Vergleich.

Diese Liste ist selbstverständlich nicht voll-
ständig, aber sie zeigt deutlich, daß es auch in
der Bundesrepublik eine ganze Reihe von Be-
mühungen der unterschiedlichsten Diszipli-
nen gegeben hat und immer noch gibt, die
sich mit den Voraussetzungen und Folgen
staatlicher Policies beschäftigen. Die ver-
schiedenen aufgeführten Ansätze haben da-
bei durchaus nicht den gleichen Status; es
gibt ausgefeilte Konzepte und vage program-
matische Entwürfe, gleichzeitig zeigen sich
Wiederholungen und Überschneidungen,
aber trotzdem wird das gemeinsame Anliegen
all dieser Ansätze, nämlich die Erklärung und
Verbesserung der staatlichen Problemverar-
beitung, offenkundig.
Das gemeinsame Anliegen dieser Ansätze ist,
„praxisrelevant" zu sein, d. h. die politische

Praxis zu verändern, indem zur Erklärung
und Verbesserung der staatlichen Problem-
verarbeitung beigetragen wird. Carl Bohret
hat dieses Erkenntnisinteresse unter der klas-
sischen Formulierung „Entscheidungshilfen
für die Regierung"11) zusammengefaßt, und
auch wenn diese Bezeichnung vielleicht zu
„etatistisch" oder „staatsfixiert" erscheinen
mag, geht es doch im Prinzip um nichts ande-
res. Zumindest Entscheidungshilfen für das
politische System sind intendiert. Offensicht-
lich nehmen Policy-Studien ihren Ausgangs-
punkt in der Problemverarbeitung durch das
politisch-administrative System, und die mei-
sten wollen auch zu dessen Verbesserung bei-
tragen, wobei die Richtung dieser Verbesse-
rung natürlich kontrovers ist. Allerdings muß
dies nicht unbedingt bedeuten, daß auch die
Perspektiven und die Rationalitätskriterien
des Systems übernommen werden. Ganz im
Gegenteil kann gerade auch dieser Untersu-
chungsansatz zu einer Ablehnung staatlicher
Interventionen oder zu Alternativen gesell-
schaftlicher Problemverarbeitung führen. Der
Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchun-
gen (nämlich staatliche Intervention) darf
nicht mit der normativen Perspektive ver-
wechselt werden.

2. Materielle Politikberatung
Policy-Forschung hat in der Bundesrepublik
eine lange Tradition. Dazu zählen im Prinzip
sämtliche Bemühungen um wissenschaftliche
Beratung des politisch-administrativen Sy-
stems, die ja schon seit vielen Jahren ausführ-
lich unter dem Schlagwort der Politikbera-
tung in der Literatur diskutiert worden
sind ). Die damit verbundenen ethischen und
praktischen Probleme sollen hier nicht mehr
thematisiert werden, sondern es geht nur um
einen kurzen Überblick, um einen Eindruck

12

vom Umfang dieser ja eindeutig policy-orien-
tierten Aktivitäten zu erhalten. Es handelt
sich dabei also um die speziell auf bestimmte



Politikbereiche ausgerichteten Varianten der
Policy-Forschung.
Die Entwicklung hängt eng zusammen mit
der in den letzten Jahrzehnten konstatierten
„Verwissenschaftlichung" von Politik:
„Vor allem die Frage der Adäquanz und Ak-
zeptanz von sozial- und wirtschaftspolitischen
Interventionsmaßnahmen des Staates läßt
sich aufgrund der zunehmenden intersektora-
len Problemverflechtung mit dem in der Ad-
ministration vorhandenen Wissens- und Er-
fahrungsschatz nicht mehr hinreichend beur-
teilen. Dies hat zur Folge, daß die Integration
von z. B. sozialwissenschaftlichen Informatio-
nen in den administrativen Wissens- und Pro-
blemlösungskontext für den Staat zur Auf-
rechterhaltung und Regelung, vor allem des
sozialen Systembestandes, immer notwendi-
ger wird.“ )13

Verwissenschaftlichung der Politik zeigt sich
dabei auf verschiedenen Ebenen ):14

— das politisch-administrative System ist zu-
nehmend auf wissenschaftlich ausgebildetes
Personal angewiesen,
— es bedient sich wissenschaftlich-techni-
scher Methoden
— und es stützt seine Entscheidungsprozesse
auf wissenschaftliche Beratung.
Alle drei Entwicklungen führen dazu, so kann
man zumindest vermuten, daß policy-bezoge-
nes Wissen verstärkt nachgefragt wird.
Die typische Form der externen Politikbera-
tung ist die Erstellung von Gutachten und die
Beteiligung in Beiräten, Kommissionen u. ä.
Diese ressortorientierte, meistens materielle
oder substantielle Beratung gehört zu den
klassischen Informationsbeschaffungsinstru-
menten der Bürokratie. Der Bereich ist aller-
dings vollkommen unübersichtlich. Es gibt
z. B. auf Bundesebene eine unübersehbare
Anzahl von Beratungsgremien, die manchmal
schon seit Jahren nicht mehr getagt haben,
und deren Anzahl schon 1969 bei ca. 270 lag
und Mitte der siebziger Jahre auf ca. 350 mit
mehr als 4 000 Mitgliedern geschätzt wur-
de15). Dabei ist natürlich zu beachten, daß

diese Gremien oft nicht allein mit Wissen-
schaftlern besetzt sind, sondern auch mit In-
teressenvertretern, wobei der Unterschied
zwischen beiden Kategorien nicht immer sehr
deutlich ist. Gleichzeitig ist offenkundig, daß
Politikberatung generell nicht nur die Funk-
tion der Informationsbeschaffung hat, son-
dern vielfältige andere Aufgaben erfüllt, z. B.
Unterstützung und Absicherung von politi-
schen Positionen, Alibi-, Feigenblatt-, Recht-
fertigungsfunktion, Beschaffung von Konsens,
Steigerung des eigenen Prestiges usw. ).16

Eine weitere klassische Form der materiellen
Politikberatung findet in der Form der Ver-
gabe von Gutachten im Rahmen der Ressort-
forschung statt. Auch diese materiellen oder
substantiellen Policy-Studien haben eine
lange Tradition; inzwischen gibt es wohl
kaum noch politische Initiativen, die nicht
durch Gutachten von Experten vorbereitet
werden. Gutachten werden sowohl zu sehr
detaillierten, technischen Problemen bei der
Formulierung zukünftiger Policies vergeben,
als auch zur Beschaffung von umfangreichem
Grundlagenwissen. Im Prinzip geht es aber
immer um Wissen über materielle Politikfel-
der.
Einen kleinen Eindruck von der auch hier
kaum zu übersehenden Menge an policy-
orientierten Studien liefern die verschie-
denen Schriftenreihen der Bundesministe-
rien, in denen u. a. solche Gutachten veröf-
fentlicht werden, obwohl davon auszugehen
ist, daß längst nicht alle Arbeiten auch tat-
sächlich der Öffentlichkeit zugänglich ge-
macht werden.
Daneben gibt es aber auch, z. T. schon seit
Jahren, verschiedene Forschungseinrichtun-
gen der einzelnen Ressorts. Der „Faktenbe-
richt 1981 zum Bundesbericht Forschung"17)
führt allein 42 Einrichtungen der Ressortfor-
schung des Bundes auf.
Dazu gehören z. B. das Institut für Arbeits-
markt- und Berufsforschung der Bundesan-
stalt für Arbeit in Nürnberg, das Bundesge-
sundheitsamt in Berlin oder die Bundesfor-
schungsanstalt für Landeskunde und Raum-
ordnung in Bonn. Natürlich nehmen diese
Forschungseinrichtungen auch andere Aufga-
ben als die der Politikberatung wahr (z. B.
Grundlagenforschung, Information und Doku-
mentation, z. T. Prüfung und Genehmigung



von privaten Aktivitäten usw.), aber zu ihren
zentralen Aufgaben gehört jeweils die Mit-
wirkung bei Entwürfen von Gesetzen und an-
deren Vorschriften auf ihrem jeweiligen Ge-
biet; sie sollen die Bundesregierung über
wichtige Vorgänge und Forschungsergeb-
nisse in ihrem Bereich unterrichten und in
Einzelfragen beraten. Damit sind diese Insti-
tutionen der materiellen oder substantiellen
Policy-Forschung zuzuordnen.
Schließlich gibt es eine sehr erhebliche mate-
rielle Politikfeldforschung, jeweils bezogen
auf bestimmte Politikbereiche und Ressorts,
außerhalb des engeren staatlichen Bereichs,
d. h. in eigenständigen Forschungsinstitutio-
nen. Zum Teil werden diese Institutionen
vollständig staatlich finanziert (z. B. im Rah-
men der sogenannten „Blauen Liste" von Bund
und Ländern gemeinsam), z. T. sind sie auf
Aufträge aus den Bundesministerien ange-
wiesen, z. T. sind es auch universitäre Einrich-
tungen, die sich auf materielle Politikfeldfor-
schung spezialisiert haben. Es handelt sich
z. B. um staatlich geförderte Institutionen wie
die fünf Wirtschaftsforschungsinstitute (IFO
München, DIW Berlin, HWWA Hamburg,
RWI Essen und IW Kiel) oder das Wissen-
schaftszentrum Berlin, um private, auf staatli-
che Aufträge angewiesene Institute wie etwa
PROGNOS Basel, INFRATEST München
oder BATTELLE Frankfurt, oder um universi-
täre Forschungseinrichtungen mit dem
Schwerpunkt auf Politikberatung und Policy-
Forschung ). Inzwischen gibt es auch For18 -
schungsinstitute, die wissenschaftliche Poli-

tikberatung nicht für staatliche oder öffentli-
che Stellen, sondern für Betroffene bzw. deren
gesellschaftliche Zusammenschlüsse, z. B.
Bürgerinitiativen, betreiben wollen, z. B. das
Freiburger Öko-Institut19).

1)9 Vgl. dazu auch die in der Arbeitsgemeinschaft
ökologischer Forschungsinstitute (AGöF) zusam-
mengeschlossenen Institutionen.
20) Vgl. zu dieser Phaseneinteilung ausführlich H.
Wollmann/W. Jann, Public Policy Research in the
Federal Republic of Germany. A National Report,
erscheint demnächst in Policy Studies Review. S.
auch W. Jann, Policy-Forschung als angewandte
Sozialforschung, in: H. Klages (Hrsg.) Arbeitsper-
spektiven angewandter Sozialforschung, Frankfurt
i. E.

Zu fragen ist allerdings, ob es sich bei diesen
kurz aufgelisteten verschiedenen Formen
wissenschaftlicher Politikberatung überhaupt
um Policy-Forschung handelt. Im weitesten
Sinne ist dies zu bejahen, denn es handelt sich
um die Bereitstellung von Wissen über die
Inhalte und Folgen staatlicher Interventionen
in den verschiedensten Politikbereichen.
Wenn man allerdings den Begriff der Policy-
Forschung, um der Gefahr seiner Entleerung
durch beinahe unbeschränkten Gebrauch zu
entgehen, denjenigen Ansätzen vorbehält, die
explizit die politischen und administrativen
Voraussetzungen und Folgen staatlicher Ak-
tivitäten in ihre Fragestellung einbeziehen,
ist nicht zu verkennen, daß ein Großteil der
bisher unternommenen Politikberatung nicht
als Policy-Forschung zu bezeichnen ist.

3. Entwicklungsphasen
Bei einiger Vereinfachung kann man die Ent-
wicklung der Policy-Forschung in der Bun-
desrepublik in verschiedenen Phasen unter-
teilen20). Wenn man als erste Phase die der
„klassischen Politikberatung“ annimmt, die
etwa bis zur Großen Koalition gedauert hat,
ist diese Phase dadurch gekennzeichnet, daß
Experten, die in der Regel anerkannten Pro-
fessionen angehörten (z. B. Ingenieure, Natur-
wissenschaftler, Ärzte, z. T. auch Ökonomen)
dem politisch-administrativen System ihr
„technisches Fachwissen" zur Verfügung stell-
ten. Dabei entwickelten sich oft sehr enge Be-
ziehungen zwischen bestimmten Professionen
und Wissenschaftlern und bestimmten Pro-
blemen und Ressorts. Policy-Forschung ist in
diesem Zeitraum in erster Linie ex ante und
präskriptiv ausgerichtete materielle Politik-
feldforschung, die dem Bereich der Politikfor-
mulierung zuarbeitet, d. h. Aussagen über er-
wünschte und/oder mögliche Wirkungen und



Folgen von Policies macht sowie Wissen über
die Bedingungen staatlicher Inventionen be-
reitstellt Der Prozeß der Formulierung und
Durchführung von Politikinhalten wird dabei
weitgehend ignoriert. Die politischen und ad-
ministrativen Voraussetzungen und Folgen
staatlicher Aktivitäten werden nicht in die je-
weilige Fragestellung einbezogen.

Die zweite Phase, die mit dem Schlagwort
„Reformphase" charakterisiert werden kann,
ist durch eine Hinwendung zu mehr struktu-
rellen Fragen der Politikformulierung und da-
mit durch eine Umorientierung der Policy-
Forschung gekennzeichnet. Die Zeit der viel-
beredten „inneren Reformen" kann als Auf-
bauphase und gleichzeitig erste „Blüte" der
Policy-Forschung bezeichnet werden.
Die Sozialwissenschaften begannen, sich ver-
stärkt mit den Problemen und Möglichkeiten
reformorientierter Politik bzw. der aktiven
Gestaltung gesellschaftlicher und ökonomi-
scher Verhältnisse zu beschäftigen. Insbeson-
dere Politikwissenschaft und Ökonomie be-
mühten sich — nicht zuletzt inspiriert durch
amerikanische Ansätze — um die Beantwor-
tung der Frage nach den Voraussetzungen
„besserer" Politik. In diesem Zusammenhang
wurde eine Reihe von Konzepten entwickelt,
mit denen jeweils zentrale Aspekte und Rich-
tungen möglicher Reformen skizziert wurden.
Zu nennen sind u. a. Schlagworte wie Regie-
rungslehre, Entscheidungshilfen, politische
Planung usw., in denen z. T. versucht wurde,
amerikanische Erfahrungen und Konzepte
(insbesondere Programming-Planning-Budge-
ting-System [PPBS]) auf bundesrepublikani-
sche Bedingungen zu übertragen ).21

Grundlegende Überzeugung dieser Ansätze
war, daß die Anwendung wissenschaftlicher
Verfahren und Erkenntnisse im und auf den
Prozeß politischer Entscheidungen diesen
Prozeß und vor allem seine Ergebnisse, d. h.
die staatlichen Policies, entscheidend verbes-
sern würde. Diese policy-orientierte sozial-
wissenschaftliche Forschung und Politikbera-
tung stand in engem Zusammenhang mit Re-
formvorhaben und insbesondere Reformkom-
missionen der damaligen Regierung. Insbe-
sondere drei große „Reformkommissionen“
sind in diesem Zusammenhang zu nennen:
— die Projektgruppe Regierungs- und Ver-
waltungsreform,

— die Studienkommission für die Reform des
öffentlichen Dienstrechts und
— die Kommission für wirtschaftlichen und
sozialen Wandel.
Im Rahmen dieser Kommissionen sind wich-
tige und bis heute zentrale policy-orientierte
Arbeiten entstanden, und im Zusammenhang
mit der „Projektgruppe Regierungs- und Ver-
waltungsreform" wurde das vielleicht einfluß-
reichste Konzept dieser Zeit, das der „aktiven
Politik", formuliert22).
Zur gleichen Zeit entwickelten sich Ansätze
einer „experimentellen Politik". Reformvorha-
ben wurden eingeführt mit der ausdrückli-
chen Vorgabe, durch wissenschaftliche Be-
gleitforschung überprüft und eventuell ver-
bessert zu werden23).
Ausgehend von dem erhöhten Wissens- und
nicht zuletzt Legitimationsbedarf von Reform-
politik gab es daher in dieser Phase eine Hin-
wendung der Sozialwissenschaftler zu und
gleichzeitig eine Einbeziehung in praktische
Politik. Policy-Forschung ist während dieser
Zeit dadurch gekennzeichnet, daß ex ante
und präskriptiv ausgerichtete Ansätze noch
immer im Vordergrund stehen, aber vor allem
die strukturellen Bedingungen von Policies
und weniger die substantiellen Inhalte pro-
blematisiert werden. Die Forschung konzen-
triert sich auf politisch-administrative Fakto-
ren, d. h. im Sinne von Dror auf „meta-policy-
making", und in diesem Zusammenhang vor
allem auf die Politikformulierung, während
Fragen der Durchführung und Wirkung von
Politik weitgehend ausgeklammert werden.
Die dritte Phase der Policy-Forschung kann
schließlich mit dem Schlagwort „Desillusio-
nierung" gekennzeichnet werden.
Bekanntlich war die Reformbegeisterung nur
von kurzer Dauer, und auch im Bereich der
Policy-Forschung ist der Übergang von opti-
mistischen Vorstellungen von der Machbar-
keit sozialer Reformen zu mehr realistischen
Einschätzungen der wirtschaftlichen, admi-



nistrativen und politischen Restriktionen
deutlich erkennbar. Mit der Ernüchterung der
zunehmenden wirtschaftlichen Schwierigkei-
ten seit Mitte der siebziger Jahre (Stichwort
Energiekrise) kommen verstärkt Probleme
der Durchführung und Wirkung von Reform-
Politiken ins Blickfeld von Praktikern und So-
zialwissenschaftlern. Die Perspektive wech-
selt von einer präskriptiven ex ante Sicht der
Politikformulierung zu einer eher deskripti-
ven ex post Einschätzung und Erklärung der
Probleme von Durchführung und Wirkung.
Policy-Forschung entwickelt sich in Richtung
auf Implementations- und Wirkungsfor-
schung24).
Exemplarisch für diese veränderte Orientie-
rung der Policy-Forschung sind die zum größ-
ten Teil durch staatliche Forschungsförde-
rung angeregten Untersuchungen zu Berei-
chen wie Politikverflechtung, Umweltschutz,
Sozialpolitik sowie Stadterneuerung und
Wohnungsbau, die gleichzeitig zur Etablie-
rung spezialisierter Forschungsgruppen führ-
te. Aus diesen und ähnlichen Schwerpunkt-
setzungen geht hervor, daß sich die Policy-
Forschung zunehmend den „technischen" und
instrumenteilen Problemen spezifischer Poli-
tikbereiche zuwendet. Es geht nicht mehr um
die Voraussetzungen „guter“ Politik, sondern
um die Bedingungen ihrer Durchführung und
Wirkung. Damit eng verbunden ist allerdings
eine erneute Spezialisierung und Fragmentie-
rung der Policy-Forschung. Sozialwissen-
schaftler entwickeln sich zunehmend zu Spe-
zialisten für bestimmte Politikbereiche. Einen
Eindruck vom Umfang und der z. T. fortge-
schrittenen Spezialisierung und Professionali-
sierung in einzelnen Politikbereichen vermit-
teln die verschiedenen Sonderhefte der Poli-
tischen Vierteljahresschrift, da sich insbeson-
dere die Politikwissenschaft unter dem Eti-
kett der Politikfeldforschung in den letzten
Jahren verstärkt der Bearbeitung von Policy-
Problemen gewidmet hat25).
Die Bundesregierung förderte aber nicht nur
einzelne Projekte, sondern auch größere Pro-
jektverbunde, in denen neue Formen der Zu-
sammenarbeit im Rahmen größerer For-

schungsgruppen und zwischen verschiedenen
wissenschaftlichen Disziplinen angeregt und
ermöglicht werden sollten. Von besonderer
Bedeutung war der Forschungsverbund „Im-
plementationsforschung“26). In diesem Ver-
bund wurde zum ersten Mal der Versuch un-
ternommen, Fallstudien aus den verschieden-
sten Politikbereichen gemeinsam zu diskutie-
ren, um so evtl, zu allgemeinen theoretisch
relevanten Aussagen zu gelangen, d. h., es
werden Ansätze entwickelt, die versuchen,
die verschiedenen Dimensionen der Policy-
Forschung zu kombinieren und zur Klärung
der Voraussetzungen „effektiver" staatlicher
Interventionen beizutragen (vgl. z. B. die Be-
mühungen in den Bereichen Gesetzgebungs-
lehre, Rechtstatsachenforschung oder auch
die Beschäftigung mit alternativen Möglich-
keiten der Erfüllung öffentlicher Aufgaben).
Besonders hervorzuheben ist der Ansatz der
Programmforschung. Im Prinzip ist das Kon-
zept der Programmforschung nichts anderes
als der Versuch der Etablierung von Policy-
Forschung im deutschen Wissenschaftssy-
stem unter einem eingängigeren Namen, wo-
bei auch eine Integration von strukturell
(„Meta-Policy") und substantiell („Politikberei-
che") ausgerichteter Forschung angestrebt
wird28). Unterschiede zu den im Rahmen der
Politikwissenschaft unter der Bezeichnung
„Politikfeldforschung 1 laufenden Ansätzen
sind allerdings kaum zu erkennen;

"

In eine etwas andere Richtung entwickelt
sich die eher theoretisch ausgerichtete ver-
gleichende Policy-Forschung, der es in erster
Linie um die Erklärung der zwischen ver-
schiedenen Ländern zu beobachtenden deut-
lichen Unterschiede zwischen staatlichen Lei-
stungen, d. h. Policies, und staatlichen Erfol-
gen geht. Gefragt wird z. B., ob die politische
Zusammensetzung der Regierung oder even-
tuell andere Faktoren die zu beobachtenden
wirtschafts- und sozialpolitischen Differenzen
zwischen den westlichen Demokratien erklä-
ren können. In der Analyse werden als unab-
hängige, d. h. erklärende Variablen dabei so-



wohl politisch-administrative (z. B. Ideologie
der Regierungspartei, korporatistische Inter-
essenberücksichtigung) als auch externe Fak-
toren (z. B. ökonomische Situation) einbezo-
gen, und auch als abhängige Variablen wer-
den sowohl Policy-Variablen (z. B. Budgetgrö-
ßen) wie Outcome-Variablen (z. B. Arbeitslo-
sigkeit) verwendet. Dieser Bereich der Policy-
Forschung, der sich aus der amerikanischen
vergleichenden Output-Forschung entwickelt
hat, befindet sich zur Zeit in einer schnellen
Entwicklung, wobei durchaus umstritten ist,
inwieweit die empirische Vorgehensweise
sich mehr exakten, quantitativen statisti-
schen Methoden oder mehr qualitativen Ver-
gleichen, z. B. in der Form vergleichender
Fallstudien, bedienen soll29).

32) Siehe auch H. Wollmann/W. Jann, a. a. O. (Anm.
20).

Insgesamt gesehen wendet sich Policy-For-
schung in dieser Phase verstärkt den Pro-

blemen der Durchführung und Wirkung
staatlicher Politiken zu. Die Studien sind da-
bei weniger präskriptiv und ex ante orien-
tiert, sondern zunehmend deskriptiv und ex
post angelegt. Gleichzeitig wird versucht, alle
relevanten Faktoren in die Untersuchung ein-
zubeziehen und sich nicht allein auf die poli-
tisch-administrativen Aspekte zu konzentrie-
ren. Es stehen nicht mehr allein die struktu-
rellen Voraussetzungen „guter“ Politik im
Zentrum der Aufmerksamkeit sondern deren
materielle und substantielle Inhalte. Erkauft
wird diese Hinwendung zu materiellen Fra-
gen der Politik allerdings durch eine zuneh-
mende Fragmentierung und Spezialisierung
der Policy-Forschung, so daß seit neuestem
wiederum eine Umorientierung zu Fragen der
strukturellen Gestaltung der Politikformulie-
rung zu erkennen ist30).

Policy-Forschung, ursprünglich im deutschen
Sprachraum eher als abwertender Begriff ver-
wendet, ist heute ein zentrales Tätigkeitsfeld
der Sozialwissenschaften, insbesondere der
Politikwissenschaft, wie vor allem auch die
wissenschaftlichen Kongresse dieser Diszi-
plin in den letzten Jahren zeigen. Insgesamt
gibt es ein sehr großes Angebot an speziali-
sierten Instituten, in denen Untersuchungen
für bestimmte Politikbereiche durchgeführt
werden, und es ist zu vermuten, daß dieser
Sektor der angewandten Sozialwissenschaft
in den nächsten Jahren noch weiter ausge-
baut wird31)- Gleichzeitig ist zu erwarten, daß
auch die Nachfrage nach wissenschaftlichen
Informationen über Ursachen, Inhalte und
Folgen staatlicher Policies zunehmen wird.
Die Entwicklung einer zunehmenden „Ver-
wissenschaftlichung von Politik" scheint noch
längst nicht abgeschlossen, denn gerade in

29) M. G. Schmidt, Wohlfahrtsstaatliche Politik un-
ter bürgerlichen und sozialdemokratischen Regie-
rungen, Frankfurt-New York 1982, sowie die Kon-
troverse zwischen K. von Beyme und M. G.
Schmidt, in: PVS (1982) 2—3.
30) R. Mayntz, The Conditions of Effective Public
Policy: A New Challenge for Policy Analysis, in:
Policy and Politics 1983. In diesem Zusammenhang
ergeben sich interessante Verbindungen zur Kor-
poratismus-Diskussion.
31) Dieser Meinung sind auch zwei informierte aus-
ländische Beobachter der deutschen Situation: Le-
vine und Fitzsimmons in: R. A Levine et. al. (Eds.),
Evaluation Research and Practice. Comparative and
International Perspectives, Beverly Hills-London

III. Chancen
Zeiten verstärkter ökonomischer Restriktio-
nen, in denen staatliche Interventionen in
Wirtschaft und Gesellschaft zunehmend in-
frage gestellt werden, besteht eine erhebliche
Nachfrage nach gesicherterem Wissen über
Voraussetzungen und Wirkungsweisen staat-
licher Aktivitäten.
Wie die Erfahrungen in den USA zeigen,
führt eine Umorientierung des politischen
Klimas zu einer eher konservativen Haltung
nicht unbedingt dazu, daß policy-relevante
Forschung vermindert wird. Eher ist zu er-
warten, daß diese Art von Forschung zur Le-
gitimation des Rückzuges des Staates aus ge-
sellschaftlichen Verantwortungen herangezo-
gen wird32). Dies ist allerdings keine notwen-
dige Folge der Policy-Forschung. Deren Er-
gebnisse können sowohl Anstoß für Reformen
(„try harder“) wie für politische Rückschritte
(„give up") sein.
Insgesamt ist zu vermuten, daß gerade in Zei-
ten verstärkter ökonomischer Probleme, bei
Gefahr von „government overload", „Unregier-
barkeit“ oder wie immer diese Schlagworte
heißen mögen, Wissen über Ursachen, Inhalte
und Folgen staatlicher Politiken im Sinne von
Policies verstärkt nachgefragt wird. Insbeson-
dere gelangen verstärkt die Folgen politisch-
administrativen Handelns in das Zentrum der
Aufmerksamkeit. So gibt es in der Bundesre-



publik inzwischen über 80 Berichtspflichten
■der Bundesregierung gegenüber dem Bundes-
tag, d. h. die Bundesregierung wird in neueren
Gesetzen bzw. Gesetzesänderungen verpflich-
tet, über die Wirkungen des jeweiligen Geset-
zes in bestimmten Zeitabständen zu berich-
ten. Daß die Mängel der bisherigen Praxis
auch im Bereich der Gesetzgebung reflektiert
werden, zeigt sich z. B. an dem wachsenden
Bemühen, Gesetze zu „testen", bevor man sie
endgültig verabschiedet33). Auch und gerade
die „Verabschiedung" von Gesetzen wird zu-
nehmend fraglich, denn Gesetze kommen im-
mer schneller zum Gesetzgeber zurück, um
revidiert, z. B. an veränderte Rahmenbedin-
gungen angepaßt oder generell wirksamer ge-
staltet zu werden. Von den insgesamt 20 Ge-
setzen, die der Landtag von Nordrhein-West-
falen 1978 verabschiedet hat, waren so im
Herbst 1981 nur noch drei unverändert in
Kraft34). Die Steuerungsschwäche des poli-
tisch-administrativen Systems wird damit zu
einem zentralen Problem der administrativen
Praxis. Gleichzeitig wird deutlich, daß der Be-
darf an Informationen, die zur Überwindung
dieser Steuerungsschwäche beitragen kön-
nen, steigt.
An dieser Stelle kann nicht auf die vielfälti-
gen Probleme eingegangen werden, die einer
Nutzung der Policy-Forschung entgegenste-
hen. Zu denken wäre u. a. an Unzulänglichkei-
ten auf der Angebotsseite, d. h. im Wissen-
schaftssystem (unzureichende empirische und
theoretische Fundierung der Aussagen), Pro-
bleme bei der Kommunikation zwischen Wis-
senschaft und Praxis (Fachjargon usw.) und
charakteristische Defizite auf der Nachfrage-
seite, d. h. im politisch-administrativen Sy-
stem (z. B. juristische Orientierung der öffent-
lichen Verwaltung, „Organisationsklima" und
„Verwaltungskultur") ).35

Wenn man unter Nutzung nicht die konkrete
Anwendung bei einzelnen Entscheidungen
versteht, sondern umfassender die Beeinflus-
sung der Perzeption sozialer Phänomene und
ihrer Lösung, spricht allerdings einiges dafür,
daß sozialwissenschaftliche Policy-Forschung
schon jetzt in der Praxis genutzt wird.

„Wissenschaftliche Erkenntnisse", z. B. über
die Wirkung einer bestimmten Intervention
und ihre Bedingungen, werden nicht einfach
in das politisch-administrative System über-
nommen, indem z. B. Thesen oder Ergebnisse
von Untersuchungen einfach gelesen und
dann angewendet werden (auch und gerade
nicht bei bestellten Gutachten). Die Bedeu-
tung der Wissenschaft für die Praxis scheint
eine andere zu sein. Ihre praktische Relevanz
liegt in der Bereitstellung von Konzepten und
Denkschemata, mit denen die Realität geord-
net wird.
Praktiker übernehmen in der Regel keine fer-
tigen Lösungen oder abstrakte Theorien, son-
dern werden langfristig durch Konzepte,
Sichtweisen und Begriffe der Wissenschaft
beeinflußt. Carol Weiss nennt dies „the dif-
fuse process of enlightenment“, d. h. die Be-
deutung der Sozialwissenschaften liegt in er-
ster Linie in einem längerfristigen Prozeß der
„Aufklärung" ).36
Tatsächlich ist diese Funktion der sozialwis-
senschaftlichen Policy-Forschung auch schon
in der Bundesrepublik Deutschland erkenn-
bar. Aus der bisher unternommenen Policy-
Forschung sind Begriffe wie Politikverflech-
tung, Vollzugsdefizit, Implementation, Mit-
nahmeeffekt, Bürgernähe u. ä. in die prakti-
sche Diskussion eingedrungen.
Gleichzeitig ist zu beobachten, daß gerade in
den Bereichen, die zur Zeit politisch beson-
ders brisant und lösungsbedürftig sind, ver-
stärkt Forschungskapazitäten aufgebaut wer-
den. Dies wird ganz deutlich, wenn man dieje-
nigen Politikbereiche betrachtet, in denen in
den letzten Jahren Ressortforschung sowohl
durch eigene Institute als auch durch Auf-
tragsforschung ausgebaut wurde. Hervorzu-
heben sind Bereiche wie Arbeitsmarktpolitik
(u. a. IAB Nürnberg, WZB Berlin), Umwelt-
schutzpolitik (UBA Berlin), Sozialpolitik (Uni
Bielefeld, ISG Köln) sowie Städte- und Woh-
nungsbaupolitik (u. a. difu Berlin, IWU Darm-
stadt, GEWOS Hamburg, PROGNOS Basel,
IfS Berlin), die sich u. a. auch dadurch aus-
zeichnen, daß versucht wird, die materiellen
und strukturellen Aspekte der jeweiligen Po-
litikbereiche gemeinsam zu untersuchen. Im
Prinzip wird hier nur die oben erwähnte Er-
kenntnis in die Praxis umgesetzt, daß rele-
vante Politikfeldforschung und Politikbera-
tung notwendigerweise interdisziplinär sein
muß.



Dies bedeutet nicht, daß die verschiedenen
Fachdisziplinen, die im Bereich der Politikbe-
ratung engagiert sind und deren Expertise ja
unverzichtbar ist, von einer alles verschlin-
genden, fachübergreifenden Disziplin Policy-
Studien vereinnahmt werden sollen. Worauf
es ankommt, ist folgendes: Es fehlt weitge-
hend das Verständnis für die allgemeinen
Probleme der Formulierung, Durchführung
und Wirkung von Politik im Sinne von Poli-
cies; d. h. diejenigen Faktoren, die wahr-
scheinlich allen oder zumindest vielen Poli-
tikbereichen gemeinsam sind, werden durch
unsere Form der Politikberatung und der wis-
senschaftlichen Organisation der Forschung
für diesen Bereich bisher systematisch ver-
nachlässigt. Dies führt dazu, daß materiell
ausgerichtete Studien oft unzulänglich sind,
weil sie strukturelle und prozessuale Fakto-
ren vernachlässigen, strukturelle Studien
aber den Anforderungen materieller Politik-
beratung nicht genügen. Gleichzeitig wird der
Wissenstransfer zwischen diesen beiden
Aspekten der Policy-Forschung vernachläs-
sigt. Beide Seiten lernen zu wenig voneinan-
der.
In diesem Zusammenhang ist es wenig hilf-
reich, bestimmte Ansätze als sinnvoll, andere
als außerhalb der Kompetenz der Politik- und
Verwaltungswissenschaft zu bezeichnen,
denn die Analyse von Prozessen und Inhalten
staatlicher Policies hält sich prinzipiell nicht
an fachwissenschaftliche Zuständigkeits- und
Kompetenzgrenzen. Es gibt nur wichtige und
unwichtige Faktoren, die in die Untersuchung
staatlicher Policies einbezogen werden kön-
nen, nicht zulässige und unzulässige.
So geht die Kritik an der „Aufbröselung der
Disziplin in diverse Policy-Bereiche", die dazu
führen soll, daß „je nach (partei-)politischem
Interesse der beteiligten Wissenschaftler,
entweder mehr oder weniger gutwillig dilet-
tiert oder vom Ansatz her (...) ideologisiert,
sprich .kapitalistisch' entlarvt wird, oder bei-
des zugleich geschieht"37), einmal abgesehen
von der polemischen Akzentuierung, in die
falsche Richtung.
Es ist sogar für die Analyse von Prozessen der
Formulierung, Durchführung und Wirkung
von Politik unabdingbar, daß politikbereichs-

spezifische Untersuchungen durchgeführt
werden, denn nur so läßt sich Wissen gewin-
nen, das dann verallgemeinerungsfähig ist.
Allerdings muß diese Verallgemeinerung
auch geleistet werden. Policy-Forschung darf
sich nicht darauf beschränken, das, was bisher
in anderen Disziplinen (z. B. der Architektur,
Geographie, Ökonomie) geleistet wurde, ein-
fach nachzuvollziehen. Ihre Aufgabe ist es,
bisher vernachlässigte Faktoren in die Ana-
lyse einzubeziehen und in Kooperation mit
den etablierten Disziplinen darauf zu achten,
„not to reinvent the wheel".
Es besteht die Gefahr, daß Spezialisierung die
Policy-Forschung prägt, noch bevor die ge-
meinsamen Grundlagen entwickelt worden
sind, und es kommt daher darauf an, den Poli-
cy-Ansatz als interdisziplinären Ansatz, als
„Wissenschaft und Lehre von den staatlichen
Interventionen" zu etablieren.
Der Politikwissenschaft kommt in diesem Zu-
sammenhang eine besondere Bedeutung zu,
denn in der Bundesrepublik hat sich vor al-
lem diese Disziplin um Policy-Studies ver-
dient gemacht, und es ist verschiedentlich be-
merkt worden, daß Politologen in diesem Be-
reich gegenüber anderen Sozialwissenschaft-
lern (z. B. Ökonomen oder Soziologen) kompa-
rative Vorteile haben. Da die Politikwissen-
schaft über kein dominierendes Forschungs-
paradigma verfügt, sind Politologen vielleicht
offener gegenüber konkurrierenden Ansät-
zen, Methoden und Disziplinen der Sozialwis-
senschaft. Außerdem sind sie natürlich vor al-
lem für die Policy-Forschung im engeren Sin-
ne, d. h. für die besondere Untersuchung poli-
tisch-administrativer Ursachen, Inhalte und
Folgen von Policies geeignet: sie wären der
Garant, daß die Aspekte der Macht- und In-
teressendurchsetzung und der institutionel-
len Bedingungen von Policies, d. h. die Politics
und Polity-Dimensionen, nicht in Vergessen-
heit geraten38). So gesehen ist durch die Beto-
nung der Policy-Fragestellung nicht eine
,Aufbröselung" der Disziplin zu befürchten,
sondern im Gegenteil eine erneute Hinwen-
dung zu den grundlegenden Fragen zu erken-
nen. Es geht darum, herauszufinden, welche
Institutionen, Personen und Verfahren „gute"
Politik im Sinne von materiellen Policies
möglich machen, wobei die Definition guter
Policies selbstverständlich ohne normative



Setzung nicht denkbar ist, gleichwohl aber ra-
tionale und empirisch informierte Diskussion
über diese Fragen sinnvoll und möglich ist.

Aber die Policy-Orientierung, d. h. die Ana-
lyse politischer Strukturen und Prozesse, aus-
gehend von den durch sie geförderten oder
auch verhinderten Politikinhalten, scheint
nicht nur für die Forschung relevant zu sein.
Gerade auch in der politischen Bildung bietet
der Policy-Ansatz die Möglichkeit, bei der
Analyse der politischen Wirklichkeit analy-
tisch notwendigerweise auseinandergehal-
tene Aspekte wieder zusammenzufügen. Es
ist sehr sinnvoll, bei der Beschäftigung mit

unserem politischen System die unterschied-
lichen Akteure und Institutionen, z. B. Parla-
mente, Parteien, Interessengruppen, Verwal-
tungen, betroffene Bürger, Unternehmen usw.,
analytisch zu trennen, aber es kann auch sehr
sinnvoll sein, diese Trennung gelegentlich
aufzuheben. Die Beschäftigung mit spezifi-
schen Politikfeldern (z. B. Sozialpolitik, Um-
weltpolitik, Wohnungsbaupolitik) ist manch-
mal vielleicht ein realistischerer Weg zum
Verständnis unseres politischen Systems und
der Rolle, die verschiedene Akteure darin
spielen, als die losgelöste Beschäftigung mit
den Aufgaben einzelner Akteure und Institu-
tionen.



Bernd Guggenberger/Claus Offe: Politik aus der Basis — Herausforderung
der parlamentarischen Mehrheitsdemokratie
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 47/83, S. 3—10

Das Mehrheitsprinzip ist kein voraussetzungsfreies politisches Formprinzip. Die Heraus-
forderungen durch den wachsenden Bürgerprotest und die schwindende Akzeptanz weit-
reichender politischer Entscheidungen geben uns Anlaß, die Voraussetzungen, an welche
die integrative Kraft und die Rechtfertigungsfähigkeit der Mehrheitsregel gebunden sind,
wieder deutlicher ins Bewußtsein zu heben: Damit die Mehrheit für die Gesamtheit ent-
scheiden kann, muß erst ein geeinter, von allen bejahter Verband existieren, welcher
Mehrheitsentscheidungen auch für abweichende Minderheiten erträglich macht Nur fun-
damentale Gemeinsamkeiten dieser Art, deren Existenz und Erhaltungswürdigkeit von
aktuellen Mehrheiten und Minderheiten gleichermaßen anerkannt werden, sichern lang-
fristig die Möglichkeit und Akzeptanz von Mehrheitsentscheidungen.
Übergangszeiten, Zeiten des tiefgreifenden Wert- und Orientierungswandels, die mit
einem hohen Grad an Ungleichzeitigkeit in der Wahrnehmung und Deutung von Situatio-
nen einhergehen, können für die Anwendbarkeit der Mehrheitsregel als Pazifizierungsin-
strument sehr enge Grenzen ziehen. Wenn eine Gesellschaft sich gleichsam in mehrere
Teilkörperschaften aufspaltet, gewinnen regelmäßig zusätzliche Konfliktlösungsstrategien
jenseits der Mehrheitsentscheidung an Aktualität. Das Mehrheitsprinzip ist eine notwen-
dige, keineswegs jedoch bereits die hinreichende Bedingung für Demokratie. Nur im
spannungsreichen Zusammenwirken mit einer Vielzahl anderer Bedingungen und Prinzi-
pien begründet die Mehrheitsregel Demokratie. Die Berufung auf die empirische Mehr-
heit wird als Legitimitätsgrundlage brüchig und haltlos, wenn der negativ entscheidungs-
betroffene Bevölkerungsteil sich in fundamentalen Interessen wie denen an überleben,
Sicherheit, Freiheit, Glück, Menschenwürde, lebenswerten Umweltbedingungen usw. be-
troffen wähnt. Mit den „Mitteln der Normalität" lassen sich politische Konflikte nur dort
bewältigen, wo in der Wahrnehmung aller Beteiligten „die Normalität“ nicht suspendiert
wird. Die Funktionslogik der Mehrheitsdemokratie setzt nicht nur den Umweltschützern,
den Atom- und Nachrüstuingsgegnern Grenzen, sondern zwingt auch den politischen
Exponenten des forcierten sozialen und technologischen Wandels Rücksichtnahme auf
und weist ihnen Schranken, die sie nur um den Preis einer Gefährdung des Prinzips mehr-
heitlicher Entscheidungsfindung mißachten können.

Ursula Hoffmann-Lange: Eliteforschung in der Bundesrepublik Deutschland
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 47/83, S. 11—25

Nationale Eliten sind aufgrund ihrer herausragenden Machtpositionen von besonderer
Bedeutung für zentrale politische Entscheidungsprozesse in einer Gesellschaft. Die Unter-
suchung der Rekrutierung, der politischen Einstellungen und der Struktur von Eliten
kann daher wesentliche Einsichten in gesellschaftliche Konfliktstrukturen und deren
Lösungsmöglichkeiten bieten.
Die Eliteforschung in der Bundesrepublik verfügt durch mehrere große empirische Unter-
suchungen über eine besonders breite und einmalige Datenbasis. Die Analyse dieser
Daten hat im wesentlichen die grundlegenden Ergebnisse bestätigt, die für nationale Eli-
ten in hochindustrialisierten Gesellschaften gelten. Eliten weichen vor allem durch ihren
hohen Ausbildungsstand vom Durchschnitt der Bevölkerung ab. Sie durchlaufen relativ
spezialisierte Karrieren. Ihre politischen Einstellungen hängen nur wenig mit sozialstruk-
turellen Faktoren wie sozialer Herkunft und Alter, dagegen relativ stark mit ihrer Partei-
präferenz und ihrer Position zusammen. Sie spiegeln jedoch ebenso die Besonderheiten
des jeweiligen Parteiensystems wider.
Neuere Entwicklungen der Eliteforschung betreffen besonders die Untersuchung der
Struktur von Eliten durch Netzwerkanalysen der Kontakte zwischen den Mitgliedern
nationaler Eliten. Diese haben für Industrienationen die Existenz eines zentralen Elitezir-
kels ergeben, der Mitglieder aller wichtigen Führungsgruppen und Parteien einschließt
und in dem die politischen Eliten eine zentrale Rolle einnehmen.



Werner Jann: Policy-Forschung — ein sinnvoller Schwerpunkt der Politik-
wissenschaft?
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 47/83, S. 26—38

Unter unterschiedlichen Bezeichnungen wie Implementations- Evaluations-, Programm-
oder auch Politikfeldforschung ist Policy-Forschung in den letzten Jahren zu einem
Schwerpunkt politikwissenschaftlicher Forschung geworden. Der vorliegende Beitrag ver-
sucht, einen Überblick über die zentralen Fragestellungen und Konzepte sowie die wich-
tigsten Ansätze in der Bundesrepublik Deutschland zu geben. Dabei wird insbesondere
diskutiert, wie das Verhältnis der Policy-Forschung zur etablierten Politikberatung aus-
sieht und inwieweit es sich um einen sinnvollen Schwerpunkt der Politikwissenschaft
handelt.
Policy-Forschung beschäftigt sich mit den Inhalten, Voraussetzungen und Folgen staatli-
cher Policies (oder m. a. W.: staatlicher Interventionen in gesellschaftliche Teilbereiche).
Im Vordergrund stehen dabei die Bedingungszusammenhänge zwischen Politik-Struktu-
ren (Polity), Politik-Prozessen (Politics) und Politik-Inhalten (Policies). Policy-Forschung
weist dabei verschiedene Dimensionen auf; von Bedeutung sind unterschiedliche mate-
rielle Politikfelder (z. B. Arbeitsmarkt- oder Wohnungsbaupolitik), Faktoren (politisch-
administrative oder z. B. ökonomische), Phasen (Politikformulierung, -durchführung und
-Wirkung) und Perspektiven (ex ante oder ex post).
In der Bundesrepublik kann man verschiedene Entwicklungsphasen der Policy-Forschung
unterscheiden, und zwar ganz grob die „klassische Politikberatung" (Expertenratschläge),
die „Reformphase“ (Regierungs- und Verwaltungsreform, Politische Planung) und die „Des-
illusionierungsphase" (Wirkungs- und Implementationsforschung, Aufgabenkritik). Auf-
grund der Steuerungsschwäche des politisch-administrativen Systems wird die Nachfrage
nach policy-relevantem Wissen in Zukunft eher noch steigen. Praxisrelevante Policy-For-
schung muß dabei notwendigerweise interdisziplinär betrieben werden. Durch die Beto-
nung der Policy-Fragestellung ist aber keine „Aufbröselung" der Politikwissenschaft zu
befürchten, sondern im Gegenteil eine Hinwendung zu grundlegenden Fragen. Es geht
darum herauszufinden, welche Institutionen, Strukturen und Verfahren „gute" Politik im
Sinne von materiellen Polices möglich machen oder verhindern.
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